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der Verwaltungsgemeinschaft
Ranis-Ziegenrück

mit öffentlichen Bekanntmachungen
der Gemeinden Eßbach, Gössitz, Keila,

Krölpa, Moxa, Paska, Peuschen, Schmorda,
Schöndorf, Seisla, Wilhelmsdorf

und der Städte
Ranis und Ziegenrück

Foto: A. Voigt
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Vollstreckung
Frau Meinhardt �  Tel.: 03647 4312-46
E-Mail: vollstreckung@vg-ranis-ziegenrueck.de
Haushalte/Finanzen
Frau Ladig �  Tel.: 03647 4312-47
E-Mail: finanzen@vg-ranis-ziegenrueck.de

Bauverwaltung
Bauamt
Frau Woock �  Tel.: 03647 4312-52
E-Mail: bauamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Frau Kohlhaus �  Tel.: 03647 4312-53
E-Mail: bauverwaltung@vg-ranis-ziegenrueck.de
Herr Köcher �  Tel.: 03647 4312-55
E-Mail: s.koecher@vg-ranis-ziegenrueck.de
Liegenschaften
Herr Zimmermann �  Tel.: 03647 4312-57
E-Mail: liegenschaften@vg-ranis-ziegenrueck.de
Frau Pfeuffer �  Tel.: 03647 4312-58
E-Mail: liegenschaftsamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Herr Schmidt �  Tel.: 03647 4312-59
E-Mail: d.schmidt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Termine außerhalb der Sprechzeiten können individuell mit dem 
jeweiligen Mitarbeiter abgestimmt werden.
Schiedsstelle:
zu erreichen über die VG Ranis-Ziegenrück
Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeamten
in der Verwaltungsgemeinschaft
Kontakt: 0361 5743 7552 0
Mobil: 0160 96995474

Ranis - Donnerstag: 15:00 - 16:00 Uhr

Sprechzeiten Kontaktbereichsbeamter
in der Stadt Ziegenrück
Kontakt: 0361 5743 7552 0, 
Mobil: 0160 96995474

Ziegenrück - Dienstag: 15:00 - 16:00 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft  
Ranis-Ziegenrück

Stellenausschreibung
Wir suchen Sie als

Sachbearbeiter/in Bauamt (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 35 Wochenstunden).

Die Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine mit technischem Verständnis, 
lösungsorientierte und kommunikationsfähige Persönlichkeit 
zur Verstärkung des Bauamtes.
Die VG Ranis-Ziegenrück übernimmt im übertragenen Wir-
kungskreis sämtliche Verwaltungsaufgaben für ihre 13 Mit-
gliedsgemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Ranis.
Ihre Aufgaben:
•	 Mitwirkung bei Vergabeverfahren für Planungs- und Bau-

leistungen
•	 Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten im Bau-

wesen
•	 Unterstützung bei Bauleitplanungs- und Baugenehmi-

gungsverfahren
•	 Bearbeitung allgemeiner Verwaltungsangelegenheiten 

der Bauverwaltung
•	 Teilnahme an Gemeinderats- und Stadtratssitzungen, 

Bauberatungen etc. - bei Bedarf auch außerhalb der  
regulären Arbeitszeiten

Gestaltung Seite 2

Nächster Redaktionsschluss
Freitag, den 24.10.2025

Nächster Erscheinungstermin
Samstag, den 08.11.2025

info@vg-ranis-ziegenrueck.de

Verwaltungsgemeinschaft  
Ranis-Ziegenrück
Pößnecker Straße 2, 07389 Ranis
Tel.: 03647 4312-30
Fax: 03647 4312-33
Internet: www.vg-ranis-ziegenrueck.de
E-Mail: info@vg-ranis-ziegenrueck.de
Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft können Sie auch 
im Internet einsehen.

Allgemeine Öffnungszeiten in Ranis:

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Gemeinschaftsvorsitzender
�  Tel.: 03647 4312-30
vorsitzender@vg-ranis-ziegenrueck.de

Hauptverwaltung
Sekretariat
Frau Karol �  Tel.: 03647 4312-30
E-Mail: info@vg-ranis-ziegenrueck.de
Hauptamt
Frau Döhler
E-Mail: hauptamt@vg-ranis-ziegenrueck.de�  Tel.: 03647 4312-38
Ordnungsamt
Herr Kersten �  Tel.: 03647 4312-37
E-Mail: ordnungsamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Sitzungsdienst
Frau Karol�  Tel.: 03647 4312-30
E-Mail: sitzungsdienst@vg-ranis-ziegenrueck.de
Frau Putensen �  Tel.: 03647 4312-31
E-Mail: sitzungsdienst@vg-ranis-ziegenrueck.de
Einwohnermeldeamt
Frau Merl �  Tel.: 03647 4312-34
E-Mail: meldeamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Frau Ladig� Tel.: 03647 4312-34
E-Mail: meldeamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Standesamt
Frau Leithiger �  Tel.: 03647 4312-35
E-Mail: standesamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
�  Fax: 03647 43 12-48

Finanzverwaltung
Fachbereichsleitung
Frau Cyra �  Tel.: 03647 4312-44
E-Mail: b.cyra@vg-ranis-ziegenrueck.de
Kasse/Steuern
Frau König �  Tel.: 03647 4312-49
E-Mail: k.koenig@vg-ranis-ziegenrueck.de
Kasse
Frau Voigt �  Tel.: 03647 4312-45
E-Mail: i.voigt@vg-ranis-ziegenrueck.de
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Hinweis: Änderungen im Aufgabenbereich bleiben vorbehalten.
Ihr Profil:
•	 abgeschlossene Ausbi ldung a ls Verwaltungs-

fachangestellte/r mit einschlägiger Berufserfahrung in 
der Bauverwaltung oder vergleichbare Qualifikation  
(z. B. Bautechniker/in)

•	 Fachkenntnisse im Bau- und Planungsrecht (z.B. BauGB, 
ThürBO und ThürKO)

•	 technisches Verständnis (Bauzeichnungen, Pläne lesen 
und prüfen können)

•	 Kenntnisse im Vergabe- und Vertragswesen (VOB, HOAI, 
GWB, UVgO)

•	 Führerschein der Klasse B
•	 sicherer Umgang mit Standardsoftware (insbesondere 

Tabellenkalkulation und Textverarbeitung) sowie Offen-
heit für digitale Verwaltungsprozesse und elektronische 
Aktenführung - GIS

•	 ausgeprägte Bürger- und Serviceorientierung
•	 selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeits-

weise
•	 Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
Wir bieten Ihnen:
•	 eine vielseitige, verantwortungsvolle und abwechslungs-

reiche Tätigkeit in einem motivierten Team
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD)
•	 familienfreundliche Arbeitsbedingungen durch flexible 

Gleitzeitregelungen

•	 eine strukturierte Einarbeitung sowie umfangreiche Mög-
lichkeiten zur fachlichen Weiterbildung und Qualifizierung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe zum frühestmögli-
chen Arbeitsbeginn bis spätestens 30.10.2025 an:
Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück
Personal
Pößnecker Straße 2
07389 Ranis
oder per E-Mail an: hauptamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Frau Döhler
Telefon: 03647 / 4312-38
Wichtiger Hinweis:
Mit Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Auswahlverfahrens einverstanden. Ein Widerruf ist jederzeit 
möglich. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterla-
gen ordnungsgemäß vernichtet. Wenn Sie eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen wünschen, fügen Sie bitte einen frankierten 
Rückumschlag bei.
Bitte beachten Sie: Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
Mit freundlichen Grüßen

M. Pavel
Stellvertretender Gemeinschaftsvorsitzender

Stellenausschreibung
Wir suchen Sie als

Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt und Ordnungsamt (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 35 Wochenstunden).

Die Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück sucht zum  
1. Dezember 2025 eine engagierte, serviceorientierte und kom-
munikationsstarke Persönlichkeit für das Einwohnermeldeamt 
und Ordnungsamt.
Die VG Ranis-Ziegenrück übernimmt im übertragenen Wir-
kungskreis sämtliche Verwaltungsaufgaben für ihre 13 Mit-
gliedsgemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Ranis.
Ihre Aufgaben:
•	 selbständige Erledigung aller im Einwohnermeldeamt an-

fallenden Arbeiten
•	 Ausstellung von Meldebescheinigungen
•	 Pass-, Ausweis-, Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von 

An-, Um- und Abmeldungen
•	 Führung des Melderegisters und Erteilung von Meldere-

gisterauskünften
•	 Führung des Pass- und Ausweisregisters
•	 Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezen-

tralregisterauskünften
•	 Ausstellung von Fischereischeinen
•	 Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen und Un-

terschriften
•	 Mitwirkung in Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
•	 statistische Zuarbeiten
•	 Beantwortung von Bürgeranfragen
•	 Sozialbestattung
•	 allgemeine Ordnungsverwaltung
Hinweis: Änderungen im Aufgabenbereich bleiben vorbehalten.
Ihr Profil:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Ver-

waltungsfachangestellte/r oder einen erfolgreichen Ab-
schluss des Fortbildungslehrganges I

•	 Berufserfahrung im ausgeschriebenen Tätigkeitsfeld
•	 souveräner Umgang mit moderner Bürokommunikation, 

Standard- und Anwendersoftware
•	 eine serviceorientierte und teamfähige Persönlichkeit mit 

einem hohen Maß an Eigeninitiative und Organisations-
stärke

•	 Bereitschaft zur Weiterbildung

•	 eine sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikati-
onsfähigkeit

•	 freundliches, sicheres und bürgernahes Auftreten
•	 Wir bieten Ihnen: eine vielseitige, verantwortungsvolle und 

abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD)
•	 familienfreundliche Arbeitsbedingungen durch flexible 

Gleitzeitregelungen
•	 eine strukturierte Einarbeitung sowie umfangreiche Mög-

lichkeiten zur fachlichen Weiterbildung und Qualifizierung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 15.11.2025 an:
Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück
Personal
Pößnecker Straße 2
07389 Ranis
oder per E-Mail an: hauptamt@vg-ranis-ziegenrueck.de
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Frau Döhler
Telefon: 03647 / 4312-38
Wichtiger Hinweis:
Mit Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Auswahlverfahrens einverstanden. Ein Widerruf ist jederzeit 
möglich. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterla-
gen ordnungsgemäß vernichtet. Wenn Sie eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen wünschen, fügen Sie bitte einen frankierten 
Rückumschlag bei.
Bitte beachten Sie: Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
Mit freundlichen Grüßen

M. Pavel
Stellvertretender Gemeinschaftsvorsitzender
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Bodensonderungsbehörde ist das
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation (TLBG),
Referat 27 - Bodenordnung - Zweigstelle
Pößneck,
Rosa-Luxemburg-Straße 7,
07381 Pößneck.
Die beauftragten Mitarbeiter, die gegebenenfalls auch örtliche 
Arbeiten im Sinne des BoSoG durchführen, sind gemäß § 24 
Abs.1 Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 
(ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBI. S. 574) in der 
jeweils gültigen Fassung berechtigt, bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben Grundstücke zu betreten um nach pflichtgemäßem Er-
messen erforderliche Arbeiten durchzuführen.
Mitwirkung und Anmelden von Rechten
Die beteiligten Grundstückseigentümer und sonstigen berech-
tigten Personen, Behörden und Stellen werden aufgefordert, an 
dem Verfahren mitzuwirken.
Vorhandene Karten, Pläne und sonstige Unterlagen die zur Klä-
rung der Eigentumsansprüche beitragen könnten, sind der Bo-
densonderungsbehörde bis zum 14. November 2025 vorzulegen.
Der Termin zur Anhörung und Information über die Ziele, den 
Zweck und den Verfahrensablauf wird den im Grundbuch er-
sichtlichen Beteiligten rechtzeitig bekannt gemacht.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen in der Zweigstelle Pößneck 
Rosa-Luxemburg-Straße 7, 07381 Pößneck und auch telefonisch 
unter der Rufnummer 0361-574167200 zur Verfügung.
Pößneck, den 18. September 2025
Im Auftrag
gez. Tanja Zschech�  -s-
Referatsbereichsleiterin
Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite des 
TLBG unter folgendem Link veröffentlicht:
https://tlbg.thueringen.de/liegenschaftskataster/oeffentliche-
bekanntmachungen-der-katasterbereiche

Pfarramt
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Das FORSTAMT informiert:
Ab September dieses Jahres wird im Bereich des Thüringer 
Forstamts Schleiz mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen 
Eigentumsformen begonnen.
Die Wegeinventur ist, in Bezug auf § 25 Thüringer Waldgesetz, 
durch ThüringenForst AöR flächendeckend für alle Waldbesitz-
arten kostenfrei durchzuführen. Hierbei werden verschiedene 
Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen 
Wegezustand charakterisieren.
Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist 
das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit 
Sitz in Gotha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den 
nächsten Wochen durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Diese 
dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen jeden Eigentums 
betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 ThürWaldG) sowie Waldwege mit 
Kraftfahrzeugen befahren (§ 6 Abs. 6 ThürWaldG).
Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt oder 
das FFK Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem (Tel. 
(036 21) 225 343) gerne zur Verfügung.
Forstamt Schleiz
07907 Schleiz
Heinrichsruh Nr. 10
Tel. (03663) 489990
Email: forstamt.schleiz@forst.thueringen.de

Thüringer Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation
Referat 27 - Bodenordnung
Zweigstelle Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck
-Sonderungsbehörde nach § 10
Bodensonderungsgesetz (BoSoG)-

Bekanntmachung
über die Einleitung eines Bodensonderungsverfahrens nach 
dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und über-
bauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungs-
gesetz - BoSoG) vom 20. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2182, 
02215), das zuletzt durch Artikel 186 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBI. I S. 1474) geändert worden ist.
In der Gemeinde Ziegenrück, Gemarkung Ziegenrück,
Flur 1, Flurstücke

Flurstück Lagebezeichnung

329/3 Drebabach
343/1 Pößnecker Straße
343/3 Pößnecker Straße, Drebabach
343/4 Markt
343/5 Kirchstraße
343/6 Kirchstraße
343/7 Kirchstraße
343/8 Kirchstraße,

Marktstraße
343/9 Am Drebabach, Marktstraße,

Straße der Einheit
wird ein Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz von Amts 
wegen eingeleitet.
Das Verfahrensgebiet ist in der beigefügten Karte gekennzeich-
net und trägt die
Bezeichnung

„Bodensonderung Ziegenrück“
sowie das Aktenzeichen: 55103524.
Betroffen ist der Anteil am ungetrennten Hofraum sowie die öf-
fentlichen Flächen der oben näher bezeichneten Verkehrs- und 
Gewässerflächen.
Hierdurch sollen gemäß § 1 Satz 1 Nr. 1 BoSoG die Reichweite 
des unvermessenen Eigentums sowie unvermessener Nutzungs-
rechte bestimmt und im Liegenschaftskataster und Grundbuch 
nachgewiesen werden. Im Ergebnis des Bodensonderungsver-
fahrens werden somit beleihungsfähige Grundstücke geschaffen.
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Ort Anschrift Abfuhr
geplant

Peuschen Ortsstraße 1, 1a, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Mittwoch,
05.11.2025

Ortsstraße 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 21, 22, 23, 24

Freitag,
07.11.2025

Ortsstraße 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 34, 35, 36, 38

Montag,
10.11.2025

Ortsstraße 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 47a, 48, 52

Dienstag,
11.11.2025

Ortsstraße 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 62, 63, 64, 66

Mittwoch,
12.11.2025

Ortsstraße 67, 67 a, 68, 68 a, 68 
b, 69, 69 a, 69 b, 69 c, 73, 76

Freitag,
14.11.2025

Ortsstraße 77, 80, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 94, 97, 99

Montag,
17.11.2025

Ortsstraße 100, 101 a, 102, 103, 
104, 105, 107, 108, 110, 111, 111 a

Dienstag,
18.11.2025

Ortsstraße 112, 115, 116, 117, 122 Freitag,
19.11.2025

Bahren Ortsstraße 1, 3, 5, 6, 9, 
9a, 10a, 14, 17, 20a

Donnerstag,
20.11.2025

Laskau Ortsstraße 3, 4, 6, 7, 7a, 8, 11 Dienstag,
25.11.2025

Fäkalschlammentsorgung 2025

3. Quartal
Paska
Ziegenrück

4. Quartal
keine Abfuhr
Die genauen Termine sind auf der Homepage des Zweckverban-
des „Obere Saale“ einzusehen https://zwa-oberesaale.de/ bzw. 
per Telefon unter 03663/4876-0 zu erfragen
„Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24a
07950 Zeulenroda-Triebes
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Fäkalschlammentsorgung

07381 Pößneck, Im Tümpfel 3
Telefon 0 36 47 / 46 81-0
Telefax 0 36 47 / 42 04 42

Werte Kundinnen, werte Kunden!
Die Fäkalschlammentsorgung wird in Ihrer Gemeinde durch un-
ser Vertragsunternehmen erfolgen:
Kanalservice Haun GmbH
An der Heide 24
07318 Saalfeld
Tel.: 03671/ 517434
Hinweis: Bei jährlich einmaliger Entsorgung des Fäkalschlammes 
aus Kleinkläranlagen wird von einem Schlammanfall von ca. 1 
m³ pro Person und Jahr ausgegangen. Das ist ein Faustwert, der 
schwanken kann. Die Einschätzung der abzufahrenden Menge 
obliegt dem Personal des Entsorgungsunternehmens. Sollte aus 
persönlichen Gründen eine zeitliche Abstimmung oder ein an-
derer Termin erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt 
an die Kanalservice Haun GmbH.
Eine Fäkalschlammentsorgung ohne Ihre persönliche Teilnahme 
ist möglich, muss uns jedoch vorab mitgeteilt werden (Lage, 
Zugänglichkeit). Alle vollbiologischen Kleinkläranlagen, welche 
über einen gültigen Wartungsvertrag verfügen, sind nicht in un-
serem Tourenplan enthalten, da diese bedarfsgerecht entsorgt 
werden müssen. Bitte vereinbaren Sie bei Notwendigkeit selbst 
einen Termin mit unserem Vertragsunternehmen. Bitte beachten 
Sie, dass für eine nicht mögliche Fäkalschlammentsorgung 
trotz vorheriger Terminbekanntgabe zusätzliche Kosten be-
rechnet werden.
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Amtsgericht Rudolstadt

Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54� Rudolstadt, 25.09.2025
07407 Rudoldstadt
Terminbestimmung: Zwangsversteigerung
Az.: K 56/25
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
12.11.2025

10:00 Uhr II, Sitzungs-
saal

Amtsgericht Rudolstadt,
Marktstraße 54,
07407 Rudolstadt

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Ranis

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m² Blatt

1 Ranis 3, 38 Landwirtschaftsfläche - Un-
term Schloßberg

07389 Ranis 3.001 230 BV 1

2 Ranis 4, 120/1 Landwirtschaftsflä-
che - An der Viehtreibe

07389 Ranis 1.825 230 BV 2

3 Ranis 9, 195 Landwirtschaftsflä-
che - Am querwege

07389 Ranis 8.663 230 BV 3

4 Ranis 11, 14 Landwirtschaftsflä-
che - Am Sauberge

07389 Ranis 211 230 BV 4

Lfd. Nr. 1 Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachver-
ständigen):
Landwirtschaftsfläche
Bodenrichtwert 0,80 Euro/qm �  Verkehrswert: 2.401,00 €
Lfd. Nr. 2 Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachver-
ständigen):
Landwirtschaftsfläche
Bodenrichtwert 0,80 Euro/qm �  Verkehrswert: 1.460,00 €
Lfd. Nr. 3 Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachver-
ständigen):
Landwirtschaftsfläche
Bodenrichtwert 0,80 Euro/qm �  Verkehrswert: 6.931,00 €

Lfd. Nr. 4 Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachver-
ständigen):
Fläche der Land- oder Forstwirtschaft
Bodenrichtwert 0,25 Euro/qm �  Verkehrswert: 53,00 €
Der Versteigerungsvermerk ist am 03.06.2025 in das Grund-
buch eingetragen worden. Der nach § 13 ZVG für wiederkeh-
rende Leistungen maßgebliche Beschlagnahmezeitpunkt ist der 
28.05.2025.

Gemeinde Eßbach

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Eßbach vom 
11.09.2025
Beschluss 15/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Eßbach genehmigt die Nieder-
schrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 22.04.2025.
Beschluss 16/2025
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Eßbach beschließt, für das 

Vorhaben „Instandsetzung von ganzjährig LKW-befahrba-
ren Wegen“ -Dörflasser Weg den Direktauftrag an die Firma 
Wächter GmbH, OT Lichte, Piesauer Straße 4a, 98724 Neu-
haus in Höhe der geprüften Brutto - Angebotssumme von 
29.819,02 zu erteilen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
den Direktauftrag auszulösen und auf die ordnungsgemäße 
Ausführung der Leistung zu achten.

2. Die erforderlichen Finanzmittel für diese Maßnahme sind im 
Haushalt 2025 unter der HHSt. 8550.9400 Forstwegebau mit 
28.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wird vom Freistaat 
Thüringen mit 70 % gefördert. Der Zuwendungsbescheid vom 
11.08.2025 liegt vor. Die Deckung der Mehrausgabe in Höhe von 
1.819,02 € in HHst 8550. 9400 Forstwegebau erfolgt durch die 
Mehreinnahme in der HHst. 8550.3610 in Höhe von 2.283,25 €.

Beschluss 17/2025
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Eßbach beschließt, für das 

Vorhaben „Instandsetzung von ganzjährig LKW-befahrba-
ren Wegen“ -Weiße Kirche den Direktauftrag an die Firma 
Wächter GmbH, OT Lichte, Piesauer Straße 4a, 98724 Neu-
haus in Höhe der geprüften Brutto - Angebotssumme von 
22.924,43 € zu erteilen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
den Direktauftrag auszulösen und auf die ordnungsgemäße 
Ausführung der Leistung zu achten.

2. Die außerplanmäßige Ausgabe für diese Maßnahme unter 
der HHSt. 8550.9400 Forstwegebau wird gedeckt durch 
eine außerplanmäßige Einnahme. Die Maßnahme wird 
vom Freistaat Thüringen mit 70 % gefördert. Der Zuwen-
dungsbescheid vom 11.08.2025 liegt vor. Die Deckung der 
Mehrausgabe in Höhe von 22.924,43 € in HHst 8550. 9400 
Forstwegebau erfolgt durch Mehreinnahme in der HHst. 
8550.3610 in Höhe von 14.203,90 € sowie einer Entnahme 
aus der allgemeinen Rücklage HHst. 9100.3100 in Höhe 
von 8.720,53 €.

Nichtöffentlich
Beschluss 18/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Eßbach genehmigt die Nieder-
schrift über den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung 
vom 22.04.2025.
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mittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen 
zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor 
der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohner-
versammlung ein.
(3) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben. Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum 
Zweck der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete 
und Sachverständige hinzuziehen.
(4) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der 
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die An-
fragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung 
beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister 
Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich 
beantworten.

§ 5
Bürgerbegehren/Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren).
Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die Ange-
legenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der 
Gemeinderat sich das Anliegen nicht zu eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.
(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürge-
rentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thü-
ringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 6
Der Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister und den ge-
wählten Gemeinderatsmitgliedern. Den Vorsitz führt der Bürger-
meister, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7
Der Bürgermeister

Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der Ge-
meinde gewählt und ist ehrenamtlich tätig.

§ 8
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte gemäß § 32 Abs. 4 
ThürKO einen ehrenamtlich tätigen Beigeordneten.
(2) Der Bürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch 
den Beigeordneten vertreten.

§ 9
Sitzungen und Entscheidungen in Notlagen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats können in Notlagen ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durch 
eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton, insbesondere in 
Form von Videokonferenzen durchgeführt werden. Eine Notlage 
besteht, wenn es den Mitgliedern des Gemeinderats aufgrund 
einer außergewöhnlichen Situation nicht möglich ist, persönlich 
an den Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen. Außerge-
wöhnliche Situationen sind insbesondere Katastrophenfälle nach 
§ 34 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 
Pandemien oder Epidemien.
Der Bürgermeister stellt eine Notlage nach Satz 2 fest und lädt 
die Gemeinderatsmitglieder zu Sitzungen nach Satz 1 ein. Der 
Gemeinderat beschließt in seiner nächsten Sitzung über den 
Fortbestand der vom Bürgermeister nach Satz 4 festgestellten 
Notlage. Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sit-
zungen des Gemeinderats geltenden Regelungen unberührt.
(2) Ist es dem Gemeinderat während der vom Bürgermeister 
nach Abs. 1 Satz 4 festgestellten Notlage nicht möglich, eine Sit-
zung nach Abs. 1 Satz 1 durchzuführen, kann er die Beschlüsse 
über Angelegenheiten, die nicht bis zur nächsten Sitzung auf-
geschoben werden können, auf Antrag des Vorsitzenden, einer 

Gemeinde Gössitz

Hauptsatzung der Gemeinde Gössitz - 
HaupSa - vom 03.07.2025

Auf der Grundlage der § 19 Absatz 1 und § 20 Absatz 1 der 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 
(GVB l. S. 501) in der Fassung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02.07.2024 
(GVBl. S. 277, 288), hat der Gemeinderat der Gemeinde Gössitz 
in seiner öffentlichen Sitzung am 03.07.2025 mit Beschluss Nr. 
14/2025 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name/Status

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Gössitz“.
(2) Die Gemeinde Gössitz wurde im Jahr 1108 mit dem slawi-
schen Namen „gozd“ oder „Goozd“ (Bergwald) erstmals urkund-
lich erwähnt. Ihre erste Erwähnung in einer Urkunde ist für das 
Jahr 1381 nachgewiesen. Seit 1644 ist es unter dem heutigen 
Namen bekannt.
(3) Die Gemeinde Gössitz ist eine kreisangehörige Gemeinde des 
Saale-Orla-Kreises und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft 
Ranis-Ziegenrück. Vor dem 09. März 1995 war die Gemeinde 
Gössitz Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Oberland.

§ 2
Abgrenzung des Gemeindegebietes

Die Abgrenzung des Gebietes der Gemeinde Gössitz ergibt sich 
aus den historisch gewachsenen Flurgrenzen. Die Gemeinde 
Gössitz wird begrenzt:
im Norden durch die Gemeinde Schmorda,
im Osten durch die Gemeinden Moxa und Paska,
im Süden durch die Gemeinden Altenbeuthen und Drognitz,
im Westen durch die Gemeinde Wilhelmsdorf.

§ 3
Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinde Gössitz führt ein eigenes Wappen.
Beschreibung:
In Rot wachsen auf einem grünen Dreiberg drei goldene Ge-
treidehalme mit Ähre. Darüber findet sich ein Stechhelm, der 
mit einer wachenden, rechts das Schwert und links die Waage 
haltenden Justitia besetzt ist.
(2) Die Gemeinde Gössitz führt keine eigene Flagge, sondern 
bedient sich der Flagge des Freistaates Thüringen.
(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, welches aus dem Ge-
meindewappen und den beiden Umschriften, im oberen Halb-
bogen mit der Umschrift „Thüringen“ und im unteren Halbbogen 
„Gemeinde Gössitz“ besteht. Das Dienstsiegel gleicht in Form 
und Größe dem dieser Satzung beigedrückten Siegel.
(4) Die Führung des Siegels ist bis auf den Vertretungsfall bei 
dessen Verhinderung dem Bürgermeister vorbehalten.

§ 4
Einwohnerfragestunde und -versammlung

(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Ein-
wohnern Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeindli-
chen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Gemein-
derates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu 
unterbreiten. Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 
zu Tagesordnungspunkten, die nicht öffentlich behandelt wer-
den, sind unzulässig. Es dürfen Einwohneranfragen, Anregungen 
oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder Verband mit 
Sitz in der Gemeinde in der Sitzung gestellt werden.
Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sit-
zung und kann auf 30 Minuten begrenzt werden; in Ausnah-
mefällen kann sie durch den Bürgermeister bis auf 60 Minuten 
ausgedehnt werden. Die Redezeit eines Fragestellers beträgt 
höchstens 10 Minuten. Es genügt eine mündliche Beantwortung 
der Einwohneranfrage/n durch den Bürgermeister. Ist die Beant-
wortung der Nachfrage/n nicht während der Sitzung möglich, 
erfolgt deren Beantwortung im Nachgang oder in der folgenden 
Gemeinderatssitzung.
(2) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige 
Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und 
Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung un-
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§ 12
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderats als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 35 Euro für 
jede notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderates. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder 
pro Tag gezahlt werden. Das Sitzungsgeld wird halbjährlich auf 
der Grundlage der Anwesenheitsprotokolle gezahlt.
Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36a Abs. 1 Satz 1 Thür-
KO sowie die Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a 
Abs. 2 ThürKO wird gleichermaßen die Entschädigung gewährt.
(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter und Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 10 Euro je volle 
Stunde für den Verdienstausfall, der durch die Zeitversäumnis in 
ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Gemeinderatsmitglie-
der, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonen-
haushalt von mindestens drei Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 
4 ThürKO), erhalten eine Pauschalentschädigung von 10 Euro je 
volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden 
nur auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und 
auch nur bis 19:00 Uhr gewährt.
(3) Für eine auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem 
Thüringer Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung 
gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 35 Euro. Bei verbundenen Wahlen werden neben dem vor-
genannten Betrag von 35 Euro je eine zusätzliche Entschädigung 
für den Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
in Höhe von 10 Euro gezahlt.
(5) Der ehrenamtlich tätige Bürgermeister erhält für die Dau-
er seiner Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 435 Euro.
(6)

a) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für die Dauer seiner 
Tätigkeit vom 1.1.2024 - 31.12.2024 eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 120 Euro.

b) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für die Dauer seiner 
Tätigkeit ab dem 01.01.2025 eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 120 Euro.

§ 13
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemein-
de erfolgt durch Veröffentlichung im gedruckten Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück. Das Amtsblatt 
trägt den Titel: „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-
Ziegenrück“.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1 fest-
gelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Aushang an folgenden Verkündungstafeln:

• Bushaltestelle (Ortsstraße 100)
• Feuerwehrgerätehaus
• Am Containerstellplatz (Ortsstraße 12)
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung unverzüglich in der nach Abs. 1 fest-
gelegten Form nachgeholt; auf die Form der Bekanntmachung 
ist dabei hinzuweisen.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates erfolgt durch 
Aushang an den Verkündungstafeln lt. Abs. 2.
Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen des Gemeinderates ist mit dem Ablauf des ersten 
Tages des Aushanges an den Verkündungstafeln vollendet.  

Fraktion oder eines Viertels der Mitglieder des Gemeinderats im 
Umlaufverfahren fassen. Für den Antrag auf Durchführung des 
Umlaufverfahrens, die Stimmabgabe zur Anwendbarkeit des 
Umlaufverfahrens nach Satz 3 und über die Beschlussvorlagen 
ist die Textform (§ 126b BGB) ausreichend.
Der Beschlussfassung im Umlaufverfahren müssen drei Viertel 
der Mitglieder des Gemeinderats zustimmen. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen über die erforderlichen Mehrhei-
ten in Sitzungen. Ist die Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
abgeschlossen, hat der Bürgermeister die Gemeinderatsmit-
glieder unverzüglich über die in diesem Verfahren gefassten 
Beschlüsse zu unterrichten.
(3) Wahlen und sonstige geheime Abstimmungen im Sinne des 
§ 39 ThürKO dürfen nicht in Sitzungen nach Abs. 1 Satz 1 oder 
im Umlaufverfahren nach Abs. 2 durchgeführt werden.
(4) Die Gemeinde hat die technischen Voraussetzungen für Sit-
zungen nach Abs. 1 Satz 1 und das Umlaufverfahren nach Abs. 
2 zu schaffen und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere, 
dass die Gemeinde ein geeignetes Videokonferenzsystem für 
die Durchführung von Sitzungen nach Abs. 1 Satz 1 bereitstellt. 
Die Funktionsfähigkeit der Internetzugänge bei den Mitgliedern 
des Gemeinderats und den sonstigen zu einer Gemeinderats-
sitzung zu ladenden Personen ist von den jeweiligen Mitglie-
dern und sonstigen Teilnehmenden zu gewährleisten. Das/die 
für die Teilnahme an einer Sitzung nach Abs. 1 Satz 1 bzw. ei-
nem Umlaufverfahren nach Abs. 2 erforderliche/n Endgerät/e (z. 
B. Tablet, Laptop, Kamera, Mikrofon …) hat jedes Mitglied des 
Gemeindesrats auf eigene Kosten zu beschaffen und die Funkti-
onsfähigkeit (unter anderem durch Wartung, Updates aufspielen 
etc.) zu gewährleisten.

§ 10
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, sollen diese in angemessener Weise be-
teiligt werden. Die Beteiligung kann insbesondere erfolgen durch

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Ju-

gendlichen entsprechend den Einwohnerversammlungen 
gem. § 15 Abs. 1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchführung von Jugendworkshops.
Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen 
Planungen und Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem 
Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden.

§ 11
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbe-
amte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 
Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende 
Ehrenbezeichnungen erhalten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche 

Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz 
„Ehren-“.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.
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Beschluss 17a/2025

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Keila beschließt auf der 
Grundlage einer Direktvergabe nach § 1 Abs. 1 ThürVgG für 
das vom Freistaat Thüringen geförderte Vorhaben „Liefer-
leistung für Fw-Stiefel FF Keila“ nach sorgfältiger Prüfung 
der eingegangenen Angebote gem. § 43 UVgO an die Firma 
Brandschutztechnik Müller GmbH, An der Bahn in 234289 
Zierenberg in Höhe der geprüften Angebotssumme von 
2.653,34 € brutto zu erteilen.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Keila beschließt die au-
ßerplanmäßige Ausgabe in HHst 1300.5600 Ausrüstungs-
gegenstände in Höhe von 2.653,34 €. Die Mehrausgabe 
ist gedeckt durch den Zuwendungsbescheid des Thürin-
ger Landesverwaltungsamts vom 16.06.2025 in Höhe von 
3.300,00 €. Die nicht eingeplante Einnahme wurde in Haus-
haltsstelle 1300.1710 angeordnet. Der Ausgabennachweis 
hat bis zum 30.06.2026 zu erfolgen. Die Ausgabenmittel 
dürfen nicht im Haushaltsplan eingeplant sein. Der Bürger-
meister wird ermächtigt, den Auftrag zu erteilen.

Nichtöffentlich
Beschluss 18/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Keila genehmigt die Nieder-
schrift über die öffentliche Sitzung - nichtöffentlicher Teil - des 
Gemeinderates vom 31.03.2025.

Gemeinde Moxa

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Gemeinde Moxa vom 22.03.2023  
in der Fassung vom 21.07.2025

Auf der Grundlage der §§ 19 Absatz 1 und 20 Absatz 1 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 
277, 288) erlässt die Gemeinde Moxa mit Beschluss Nr. 17/2025 
der öffentlichen Sitzung vom 21.07.2025 die 1. Änderungssat-
zung zur Hauptsatzung der Gemeinde Moxa:

Artikel 1
§ 7 Der Bürgermeister

Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der  
Gemeinde gewählt und ist ehrenamtlich tätig.

Artikel 2
§ 12 Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderats als Entschädigung einen monatlichen Sockelbetrag 
von 25,00 Euro sowie ab dem 01.01.2024 bis 31.12.2024 ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 17,33 Euro. Ab dem 01.01.2025 erhalten 
die Gemeinderatsmitglieder ein Sitzungeld in Höhe des Mindest-
betrages, welches sich nach § 1 Abs. 1 und 4 ThürAufEVO ab 
dem 1. Januar um die letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Freistaates Thüringen veröffentlichte Preisentwicklungsrate 
nach § 26 Abs. 3 Thüringer Abgeordnetengesetz in der Fassung 
vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121) in der jeweils gültigen Fas-
sung verändert für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme 
an Sitzungen des Gemeinderats. Dabei dürfen nicht mehr als 
zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden. Das Sitzungsgeld 
wird halbjährlich auf der Grundlage der Anwesenheitsprotokolle 
gezahlt.
(6)

a) Der ehrenamtlich tätige Bürgermeister erhält für die Dauer 
seiner Tätigkeit vom 01.01.2024 - 31.12.2024 eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 374,57 Euro.

Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am 
Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche 
oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Abs. 2 entsprechend, 
sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt.
(5) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung nach dem Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung (ThürKWO) erfolgt, abweichend von 
der für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen vor-
gesehenen Form, durch Aushang an den in Abs. 2 genannten 
Verkündungstafeln.

§ 14
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gössitz wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) ge-
führt.

§ 15
Sprachform

Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 12 Abs. 
6 Buchstabe a rückwirkend zum 1.1.2024 in Kraft und § 12 Abs. 
6 Buchstabe b zum 1.1.2025 in Kraft. An diesem Tag tritt die 
Hauptsatzung vom 7.7.2021 rückwirkend außer Kraft.
Gössitz, 30.07.2025
Gemeinde Gössitz
Sandro Schindler �  (Siegel)
Bürgermeister
Bekanntmachungshinweis zur Hauptsatzung der Gemeinde 
Gössitz
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, 
so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Keila

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Keila vom 
01.09.2025
Beschluss 15/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Keila genehmigt die Nieder-
schrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
31.03.2025.
Beschluss 16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Keila beschließt auf der Grund-
lage des vorliegenden Angebotes für das Vorhaben „Lieferung 
und Montage eines Handlaufes aus Edelstahl für die Treppe 
zur Kirche, beidseitig“ und gemäß Drucksache 6.2/09/2025 den 
Direktauftrag an die Firma Lars Oßwald Metallbau, Ortsstraße 
19a, 07389 Gertewitz in Höhe der Angebotssumme von 2.985,00 
€ brutto erteilen.
Die Ausgaben sind im Haushalt 2025 in der HHSt 6300.9400 
Baumaßnahmen (Sanierung Handläufe) mit 3.000,00 € einge-
stellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag auszulö-
sen und auf die ordnungsgemäße Ausführung zu achten.
Beschluss 17/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Keila beschließt den Rückbau 
der beiden Wartehäuschen des öffentlichen Personennahver-
kehrs am Keilaer Kreuz Richtung Ziegenrück und am Abzweig 
nach Knau. Die Bestätigung der KomBus Verkehrs GmbH als 
Nahverkehrspartner in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und 
Saale-Orla mit Linienbetrieb in der Region liegt vor.
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Gemeinde Schöndorf
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Schöndorf 
vom 10.09.2025
Beschluss 11/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Schöndorf genehmigt die Nie-
derschrift über den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung 
vom 12.03.2025.
Beschluss 12/2025
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Schöndorf beschließt, 

für das Vorhaben „Instandsetzung von ganzjährig LKW-
befahrbaren Wegen“ - Eßbacher Weg den Direktauftrag 
an die Firma Wächter GmbH, OT Lichte, Piesauer Straße 
4a, 98724 Neuhaus in Höhe der geprüften Brutto - Ange-
botssumme von 31.662,66 € zu erteilen. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, den Direktauftrag auszulösen und auf die 
ordnungsgemäße Ausführung der Leistung zu achten.

2. Die erforderlichen Finanzmittel für diese Maßnahme sind im 
Haushalt 2025 unter der HHSt. 8550.6732 eingeplant. Die 
Maßnahme wird vom Freistaat Thüringen gefördert. Der Zu-
wendungsbescheid vom 11.08.2025 liegt vor. Die Deckung 
der Mehrausgabe in Höhe von 31.662,66 € in HHst 8550. 
6732 (Wiederaufforstung) erfolgt durch die Mehreinnahme 
in der HHst. 8550.1710 in Höhe von 15.101,21 € und durch 
eine Reduzierung der Zuführung zum Vermögenshaushalt 
HHst. 9100.8600 in Höhe von 16.561,45 € auf 45.388,55 €.

Beschluss 13/2025
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Schöndorf beschließt, für 

das Vorhaben „Instandsetzung von ganzjährig LKW-befahr-
baren Wegen“ - Tongrube den Direktauftrag an die Firma 
Wächter GmbH, OT Lichte, Piesauer Straße 4a, 98724 Neu-
haus in Höhe der geprüften Brutto - Angebotssumme von 
19.386,05 € zu erteilen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
den Direktauftrag auszulösen und auf die ordnungsgemäße 
Ausführung der Leistung zu achten.

2. Die erforderlichen Finanzmittel für diese Maßnahme sind im 
Haushalt 2025 unter der HHSt. 8550.6732 eingeplant. Die 
Maßnahme wird vom Freistaat Thüringen gefördert. Der Zu-
wendungsbescheid vom 11.08.2025 liegt vor. Die Deckung 
der Mehrausgabe in Höhe von 14.927,80 € in HHst 8550. 
6732 (Wiederaufforstung) erfolgt durch die Mehreinnahme 
in der HHst. 8550.1710 in Höhe von 30.029,01 €.

Nichtöffentlich
Beschluss 14/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Schöndorf genehmigt die Nie-
derschrift über den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssit-
zung am 25.06.2025.

Gemeinde Seisla

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Seisla vom 
03.09.2025
Beschluss 10/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla genehmigt die Nieder-
schrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
03.03.2025.
Beschluss 11/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla beschließt auf der Grund-
lage der vorliegenden Angebote für das Vorhaben „Malerarbei-
ten Fassade Gemeindehaus Wöhlsdorf 25“ gemäß Drucksache 
8.2/09/2025 den Direktauftrag an die Firma Malerhof Jörg Höpf-
ner, Saalfelder Straße 8, 07333 Könitz in Höhe der Angebots-
summe von 19.964,82 € zu brutto erteilen. Die Ausgaben sind 
im Haushalt 2025 in der HHSt 8890.9401 „Grundhafte Sanierung 
Gemeindegebäude“ mit 30.000,00 € eingestellt. Der Bürger-
meister wird ermächtigt, den Auftrag auszulösen und auf die 
ordnungsgemäße Ausführung zu achten.

b) Der ehrenamtlich tätige Bürgermeister erhält für die Dauer seiner 
Tätigkeit ab dem 01.01.2025 eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 50 v. H. des dynamisierten Höchstbetrags 
aus § 2 Abs. 1, 1. Halbsatz ThürAufEVO, welcher sich nach § 1 
Abs. 1 und 4 ThürAufEVO jährlich ab dem 01. Januar, um die 
letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Thü-
ringen veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 
Thüringer Abgeordnetengesetz in der Fassung vom 9. März 
1995 (GVBl. S. 121) in der jeweils geltenden Fassung verändert.

(7)

a) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für die Dauer seiner 
Tätigkeit vom 1.1.2024 - 31.12.2024 eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 93,65 Euro.

b) Der ehrenamtliche erste Beigeordnete ohne Leitung eines 
Geschäftsbereiches erhält nach § 32 Abs. 7 Satz 2 Thür-
KO für die Dauer seiner Tätigkeit ab dem 01.01.2025 eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 12,5 v.H. 
des dynamisierten Höchstbetrages aus § 2 Abs. 2 1. HS 
ThürAufEVO, welcher sich nach § 1 Abs. 1 und 4 ThürAufE-
VO jährlich ab dem 1. Januar um die letzte im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Freistaates Thüringen veröffentlichte 
Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 Thüringer Abge-
ordnetengesetz in der Fassung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 
121) in der jeweils gültigen Fassung verändert.

Artikel 3
§ 13 Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 12 Abs. 
6 Buchstabe a vom 1.1.2024 - 31.12.2024 in Kraft und § 12 Abs. 
6 Buchstabe b zum 1.1.2025 in Kraft. An diesem Tag tritt die 
Hauptsatzung vom 7.7.2021 außer Kraft.
Moxa, den 8.8.2025
Gemeinde Moxa
Johannes Linke � (Siegel)
Bürgermeister
Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, 
so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Paska

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Paska vom 
15.09.2025
Beschluss 14/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Paska genehmigt die Nieder-
schrift über den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am 
25.02.2025.
Beschluss 15/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Paska erlässt die als Druck-
sache 6.2/09/2025 vorliegende Satzung als Hauptsatzung der 
Gemeinde Paska. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Haupt-
satzung der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.
Beschluss 16/2025
Dem Antrag zur Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für forst-
wirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Geräte am ehemali-
gen Transformatorenschuppen (Trafohaus) auf dem Grundstück 
Flurstück 41/3 der Flur 6, Gemarkung Paska wird auf der Grund-
lage von § 35 (2) BauGB - Bauen im Außenbereich/ Zulässig-
keit von sonstigen Vorhaben - das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt.

Nichtöffentlich
Beschluss 17/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Paska genehmigt die Nieder-
schrift über den nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung 
am 25.02.2025.
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Verwaltungsgemeinschaft Ranis-
Ziegenrück

Wichtiges auf einen Blick

Haus- und Straßensammlung 
der Kriegsgräberfürsorge

Die traditionelle Spendensammlung des Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. - Landesverband Thüringen - findet 
im Zeitraum vom

26. Oktober bis 16. November 2025 (Volkstrauertag)
in den Städten und Gemeinden Thüringens statt. Die Sammlung 
ist genehmigt durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit 
AZ.: 200.12-2152-08/24 TH vom 05.11.2024.
Der Volksbund bittet die Städte und Kommunen sowie Bürge-
rinnen und Bürger in Thüringen, aber auch Soldaten und Reser-
visten der Bundeswehr um Unterstützung.
Im Gegenzug bieten wir:

• den Städten, Kommunen und Kirchen in Thüringen Be-
ratungsleistungen bei der Umsetzung des Gräbergesetzes 
zur Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern,

• den Schulen und anderen Bildungsträgern friedenspä-
dagogische Projekte mit historischem und lokalem Bezug,

• Jugendlichen im Rahmen unserer Workcamps europaweite 
Angebote des freiwilligen Engagements zur „Arbeit für den 
Frieden“,

• Angehörigen Hilfe bei der Suche nach den Gräbern von 
Gefallenen und Vermissten.

Wir bitten die Thüringer Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Vereine und Schulklassen uns zu unterstützen und als Spen-
densammler für diesen gemeinnützigen und friedensfördernden 
Zweck aktiv zu werden.
Wenden Sie sich hierzu bitte an die für Ihren Wohnort zuständige 
Verwaltungsbehörde. Dort liegen die entsprechenden Samm-
lungsunterlagen bereit.

Mit dem Tablet in die 
Vergangenheit

Beschluss 12/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla beschließt die Erneu-
erung des Hausanschlusses Trinkwasser im Gemeindehaus 
Wöhlsdorf 25. Die Arbeiten werden durch den Zweckverband 
Wasser/ Abwasser Orla auf der Grundlage seiner geltenden Ge-
bührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung ausgeführt. Die 
Kosten der Erneuerung betragen demnach ca. 2.200,00 € (Tief-
bau und Anschluss). Die Finanzmittel für dieses Vorhaben sind 
im HHPl 2025 in der HHSt. 8890.9401 „Grundhafte Sanierung 
Gemeindegebäude eingestellt.
Beschluss 13/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla beschließt auf der Grund-
lage der vorliegenden Angebote für das Vorhaben „Lieferung 
und Aufstellung einer Rehraufe am Teich in Wöhlsdorf“ den Di-
rektauftrag an die Firma Zimmerei & Holzhandel Meisterbetrieb 
Marcel Fügmann, Am Park 5, 07806 Neustadt/ Orla OT Knau in 
Höhe der Angebotssumme von 1.686,23 € brutto zu erteilen. Die 
Kosten dieser Maßnahme wurden in HHst.- 5800.9350 mit 3.000 
€ eingeplant. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag 
auszulösen und auf die ordnungsgemäße Ausführung zu achten.
Beschluss 14/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla beschließt, dem Antrag-
steller Herrn Uwe Minner, Ortsstraße 12, 07389 Seisla den Antrag 
auf Verlängerung des erteilten Vorbescheides vom 28.10.2022 
für den Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück 
Ortsstraße 12 (Gemarkung Seisla, Flur 1, Flurstück 238) das ge-
meindliche Einvernehmen zu erteilen. Der Bürgermeister wird 
beauftragt, den Bauantrag mit der Stellungnahme der Gemeinde 
an den Fachdienst Bauordnung im Landratsamt weiterzuleiten.

Nichtöffentlich
Beschluss 15/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Seisla genehmigt die Nieder-
schrift über die öffentliche Sitzung -nichtöffentlicher Teil - des 
Gemeinderates vom 03.03.2025.

Stadt Ranis

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Sozial-Kulturausschusses der Stadt Ranis 
vom 01.09.2025
Beschluss 4/2025
Der Sozial-Kulturausschuss der Stadt Ranis beschließt die Ge-
nehmigung der Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sozial- 
und Kulturausschuss-Sitzung vom 17.02.2025.
Beschluss 5/2025
Der Sozial-Kulturausschuss der Stadt Ranis beschließt die 
Auszahlung eines Vereinszuschusses an den Gewerbe- und 
Heimatverein Ranis e.V. zur Unterstützung der Zudelsdorfer 
Kirmes in Höhe von 350,00 Euro. Die Beschlussfassung erfolgt 
vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates zur üpl. Ausgabe 
in HHst.-3600.6321 - Stützung Vereinsarbeit.

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Ranis vom 28.08.2025
Beschluss 42/2025
Der Stadtrat der Stadt Ranis beschließt die Genehmigung der 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Stadtratssitzung vom 
26.06.2025.
Beschluss 44/2025
Der Stadtrat der Stadt Ranis beschließt eine außerplanmäßige 
Ausgabe in Haushaltsstelle 6130.9401 Stadtkirche Dach- und 
Schwammsanierung in Höhe von 21.691,84 € für das Haushalts-
jahr 2025.

Nichtöffentlich
Beschluss 46/2025
Der Stadtrat der Stadt Ranis beschließt die Genehmigung der 
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Stadtratssitzung 
vom 26.06.2025.
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Volksbund - Gemeinsam für den Frieden

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist 
eine gemeinnützige humanitäre Organisation, die im 
staatlichen Auftrag Kriegsgräberstätten überwiegend im 
europäischen Ausland anlegt, pflegt und somit als Mahn-
male gegen den Krieg und das Vergessen erhält. Als gro-
ßer Träger der Erinnerungskultur und Bildungsarbeit in 
Deutschland engagiert sich der Volksbund seit nunmehr 
70 Jahren mit friedenspädagogischen Projekten für Schu-
len und andere Bildungsträger. In unseren Jugendbegeg-
nungs- und Bildungsstätten sowie unseren Workcamps 
kommen jedes Jahr junge Menschen aus ganz Europa zu-
sammen, um gemeinsam ein Zeichen für ein friedliches 
und tolerantes Miteinander zu setzen.

Lernort Kriegsgräberstätte

Kriegsgräberstätten sind außerschulische Lernorte, an 
denen auf besondere Weise interkulturelle Begegnung 
und Bildung stattfinden können. Sie eignen sich für 
die Anwendung verschiedener Methoden des selbstbe-
stimmten und forschenden Lernens. Gesellschaftliche 
und historische Thematiken lassen sich hier mit jungen 
Menschen respektvoll diskutieren und Bezüge zwischen 
der Vergangenheit und Gegenwart herstellen. Nicht zu-
letzt bewirkt die Einbeziehung von Kriegsgräberstätten 
in den schulischen Bildungsprozess ein gesteigertes Maß 
an Empathie und Handlungsorientierung.
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Mit dem Tablet in die Vergangenheit

Der Besuch von Kriegsgräberstätten ermöglicht eine 
aktive und reflektierte Auseinandersetzung mit ausge-
wählten Schwerpunkten der Gewaltgeschichte des 20. 
Jahrhunderts und macht lokale Ausprägungen und Bio-
grafien zugänglich. Auf diesen Friedhöfen ruhen Kriegs-
tote beider Weltkriege - neben deutschen Soldaten auch 
ausländische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und 
Zwangsarbeiterinnen, Luftkriegstote und zahlreiche wei-
tere Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 
Sie alle haben ein dauerhaftes Ruherecht. Ihre Gräber 
sind heute Mahnmale für den Frieden. An ihnen wird die 
Vielschichtigkeit der deutschen Geschichts- und Erinne-
rungskultur besonders deutlich. Die Umgestaltung der 
Kriegsgräberstätten in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten zeigt den stetigen Wandel der Erinnerungskultur.

Die App Actionbound ermöglicht die Erstellung inter-
aktiver Lernparcours – sogenannter Bounds – für mobi-
le Endgeräte. Ausgestattet mit Tablets des Volksbundes, 
auf denen die App bereits vorinstalliert ist, durchlaufen 
die Teilnehmenden vielfältige Stationen auf der Kriegs-
gräberstätte. Die Bildungsinhalte werden durch den 
Einsatz multimedialer Elemente (Bilder, Videos, Karten, 
QR-Codes etc.) greifbar und zielgruppenorientiert ver-
mittelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden 
in Kleingruppen selbstständig die Kriegsgräberstätte – 
exploratives Lernen und selbstständiges Arbeiten wer-
den gefördert. Die Ergebnisse des Actionbounds werden 
gemeinsam ausgewertet. Sie bilden den Ausgangspunkt 
für weiterführende Diskussionen und eine vertiefende 
thematische Auseinandersetzung.

Vo
lk
sb
un
d

Frankfurt am Main, 
Hauptfriedhof
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Halle/Saale, Gertraudenfriedhofc
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Lommel, Belgien13

Ausgewählte Erinnerungsorte mit Actionbound-Angeboten des Volksbundes

Weitere Angebote

1   Dortmund   5   Erftstadt          10   Golm/Usedom

3   Dinslaken   6   Rurberg          11   Minderheide

4   Weeze    8   Kassel          12   Bielefeld

Weitere Angebote in Planung

a   München   e   Hamburg-Ohlsdorf         h   Ysselsteyn

b   Dresden   f   Sandbostel   

d   Heilbad Heiligenstadt g   Rheine-Mesum

Lommel: Stella von Saldern, alle übrigen: Volksbund; Stand: Februar 2023

Essen, Parkfriedhof2
11

12

1

6
5

Erfurt, Hauptfriedhof9



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Ranis-Ziegenrück“	 - 13 -� Nr. 11/2025

Ziegenrück:
Stadtverwaltung
Markt 6
Donnerstag 13:00-15:30 Uhr
Termine können nach Vereinbarung gerne auch außerhalb der 
Sprechstunden stattfinden. Hausbesuche sind auf Wunsch ger-
ne möglich.

AGATHE Herbstfest

Am 28. Oktober 2025 laden die drei Agathe-Beraterinnen aus 
dem Unterland nach Triptis zum großen Herbstfest ein. Zur Mu-
sik von Teddy Herz möchte man im Schützenhaus gemeinsam 
einen gemütlicher Nachmittag verbringen. Zusammen mit der 
Glücksfee Fortuna kann man außerdem beim Schlagerbingo 
sein Glück herausfordern.
Im Rahmen des Festes werden zusätzlich zusammen mit den 
anwesenden Gästen die schönsten Bilder aus dem Fotowettbe-
werb der Agathes gekührt.
Gerne können hierfür noch bis zum 20. Oktober 2025 Bilder 
eingesendet werden an die Adresse:
Landratsamt Saale-Orla-Kreis
Agathe Fotowettbewerb
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich 
bei mir unter der Mobilnummer 0160 5848908 an.

Veranstaltungshinweise:
Dienstag, 21. Oktober 2025, 14:30 Uhr
Kreatives Oktoberfest für jedes Alter
Winterkirche Ziegenrück
Donnerstag, 06. November 2025, 14:00 Uhr
Kräuternachmittag
Seniorenclub Ranis

V
ol

ks
bu

nd

Kontakt

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Hauptstadtbüro, Abteilung Gedenkkultur und Bildung
Fachbereich Friedenspädagogisches Arbeiten an  
Schulen und Hochschulen
Lützowufer 1 · 10785 Berlin

Tel.: +49 30 230936-58 · E-Mail: schule@volksbund.de

Interesse geweckt? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 
auf oder wenden Sie sich direkt an Ihren Landesverband 
vor Ort: www.volksbund.de/landesverbaende.

Weitere Infos: www.volksbund.de/actionbound

Titelmotiv: Volksbund 

Kostenlose Informationen und Beratung

zu den Themen Leben im 
Alter und Demenz, Hilfe 
bei Fragen zum Umgang 
mit dem Smartphone

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Hall
Kontakt:
Mobil: 0160-5848908
E-Mail: agathe@lrasok.thueringen.de
Ich bin für Sie da:
Krölpa:
Gemeindeverwaltung
Pößnecker Straße 24
Dienstag 09:00-12:00 Uhr
Ranis:
Bürgermeisteramt im Rathaus
Pößnecker Straße 49
Dienstag 13:00-15:00 Uhr



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Ranis-Ziegenrück“	 - 14 -� Nr. 11/2025

Alle sind eingeladen!
Gemeindenachmittag
Donnerstag, 16.10.25 und 6.11.25
jeweils 14:30 Uhr in Krölpa/ Pfarrhaus
Donnerstag, 09.10.25 und 13.11.25
jeweils 14:30 Uhr in Ranis/Gemeindesaal
Gottesdienst im Pflegeheim
Pößneck Ost / DRK Pflegeheim
24.10. 09:30 Uhr
Pößneck / VS Pflegeheim
17.10. 10:00 Uhr
Gemeinsam genießen - gemeinsam erhalten“

Freitag, 17.10. Kirche Herschdorf
19:00 Uhr Weinabend mit unterhaltsamer Mu-

sik von VIVIKO und mehr…

 KGV Ranis-Gräfendorf
Gottesdienste

Sonntag, 12.10. - 17. So. n. Trinitatis
10:00 Uhr Zentraler Erntedank-GD
Samstag, 18.10.
14:00 Uhr Ranis / Kirche Silberne Konfirmation
Sonntag, 19.10. - 18. So. n. Trinitatis
14:00 Uhr Ranis / Kirche Einführung des Gemein-

dekirchenrates des KGV Ranis
Sonntag, 26.10. - 19. So. n. Trinitatis
9:00 Uhr Rockendorf / Einführung der Gemeindekichenräte
10:00 Uhr Oelsen / Kirchweih

Neustart Kinderkreis in Ranis!
Alle Termine vorbehaltlich mittwochs jeweils
15:30 bis 16:30. (Abholung von der Schule in Ranis ist geplant)
Bitte beachten!
Aufgrund der Zusammenlegung von Kirchgemeinden und Neu-
ordnung kann es evtl. zu Terminänderungen kommen.
Bitte beachten Sie die Aushänge in den Ortschaften!

 KGV Gössitz-Wernburg
Gottesdiensttermine und Veranstaltungen
Monat Oktober/November 2025

Samstag, 11.10.
Gertewitz 17:00 Uhr Erntedank
Wilhelmsdorf 09:00 Uhr Herr Spittel
Sonntag, 12.10. - 17. So. n. Trinitatis
Gössitz 09:00 Uhr Kirchweih
Wilhelmsdorf 10:15 Uhr Erntedank
Wernburg 13:00 Uhr Kirchweih/Erntedank
Samstag, 25.10.
Keila 18:00 Uhr Kirchweih
Sonntag, 26.10. - 19. So. n. Trinitatis
Laskau 09:00 Uhr
Freitag, 31.10. - Reformationstag
Bodelwitz 10:30 Uhr Einführung Gemeindekirchenräte
Moxa 17:00 Uhr Kirchweih / Abendmahl /

Gedächtnis d. Verstorbenen
Sonntag, 2.11. - 20. So. n. Trinitas
Peuschen 13:30 Uhr Kirchweih
Wilhelmsdorf 17:00 Uhr Fest-GD 180. Kirchweihjubiläum

Gemeindenachmittage

Donnerstag, 23.10.Wilhelmsdorf 14:00 Uhr

Mittwoch, 19. November 2025, 14:30 Uhr
Seniorennachmittag
Winterkirche Ziegenrück
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie 
sich für eine optimale Planung vorher an.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Ihre
Susan Hall
AGATHE Fachberaterin

Kirchliche Nachrichten

 KGV Krölpa - Öpitz

(für die Kirchgemeinden Krölpa Herschdorf, Trannroda, 
Hütten, Friedebach, Zella)

Gottesdienste

Sonntag, 12.10. - 17. So. n. Trinitatis
09:00 Uhr Trannroda / Erntedank
14:00 Uhr Öpitz / Erntedank
Sonntag,19.10. - 18. So. n. Trinitatis
10:00 Uhr Herschdorf / Kirchweih / Erntedank und Ein-

führung der neuen Gemeinde-Kirchenräte
Samstag, 25.10.
17:00 Uhr Hütten / musikal. Andacht zur Kirchweih
Sonntag, 26.10. - 19. So. n. Trinitatis
14:30 Uhr Krölpa / Pinsenberghalle „Kirche kunterbunt“
Sonntag, 02.11. - 20. So. n. Trinitatis
09:30 Uhr Trannroda / Kirchweih /Abendmahl
Sonntag, 09.11. - Drittletzter So. n. Trinitatis
09:00 Uhr Öpitz / Kirchweih
10:00 Uhr Krölpa / Kirchweih
Kirchenmusik

Kirchenchor Krölpa/ Pfarrhaus
mittwochs 16:00 Uhr (Leitung: Winnie Gellscheid, Ranis)

Orgelreihe
Samstag, 04.10.
19:00 Uhr Pößneck / Stadtkirche
Orgel: Regionalkantor Tim Grummich
Sopran: Yuka Koroyasu (Japan),
Lehrbeauftragte an der Hochschule für ev. Musik in Bayreuth
Samstag, 18.10.
19:00 Uhr Pößneck / Stadtkirche
Orgel: Michael Haag / Weißenburg
Samstag, 25.10.
Die schönsten Himmelslieder 2.0 mit dem Sänger Björn Casa-
pietra
18:00 Uhr Pößneck / Stadtkirche
Kinderkreis
dienstags von 15 bis 16:30 Uhr Krölpa Pfarrhaus (wieder ab 
26.08.,
außer am 9.9 und 16.9.)
Konfirmanden Klassen 7
08.11.,10:00 Uhr Pößneck / Gemeindezentrum
Konfirmandenprojekt Klasse 8
07.11., 17:00 Uhr Pößneck / Gemeindezentrum
Kinder-Herbst- Freizeit in Hütten 7.-9. Oktober (6-13 Jahre)
Anmeldung über
Email: annette.feig@ekmd.de
Leitung: Annette Feig Kreisjugendreferentin
Kirche kunterbunt - ein Nachmittag für alle Generationen
26.10. 14:30 Pinsenberghalle Krölpa
Ein bunter - ökumenischer - Nachmittag für Große und Kleine 
aller Generationen. Mit Kreativprogramm, Musik und Gesang, 
Spiel und Spaß, gemeinsamer Feierzeit und Abendessen.
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Freitag, 31.10.
18:00 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
- Hochfest Allerheiligen -
Samstag, 01.11.
08:30 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Auma
Keine Eucharistiefeier/WGF in Pößneck!
14:00 Uhr Gräbersegnung Friedhof Ranis
- Allerseelen -
Sonntag, 02.11.
08:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ranis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Pößneck
14:00 Uhr Gräbersegnung Unterer Friedhof Pößneck
14:45 Uhr Gräbersegnung Oberer Friedhof Pößneck
Freitag, 07.11.
18:00 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
Sonntag, 09.11.
08:30 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Pößneck

Klausurtagung der Gemeinde-Gremien:
Freitag, 07.11. - Samstag, 08.11.
in Oberpöllnitz
Kirche Kunterbunt:
Sonntag, 26.10.
14:30 Uhr Pinsenberghalle Krölpa
Religionsunterricht:
Klasse 1 - 4 =
Montag, 20.10., 03.11.
14:00 Uhr in der Grundschule „Am Rosenhügel“ in Pößneck
Pfarreirat in Neustadt:
Dienstag, 03.11.
19:00 Uhr im Pfarrhaus Neustadt
Kirchenchor:
Donnerstag, 30.10., 06.11.
19:30 Uhr Chorprobe im Pfarrhaus Pößneck
Kolping-Paketaktion:
Weihnachtspäckchen für Familien in der Ukraine
Den Inhalt der Pakete entnehmen Sie bitte der Kolping-Seite 
bzw. der Homepage unserer Kirchengemeinde.
Abgabetermine 09. + 16.11. zu den Gottesdiensten in Pößneck 
und Ranis.
Weiter Änderungen der Gottesdienst- und Veranstaltungszeiten ent-
nehmen Sie bitte den Vermeldungen bzw. dem Schaukasten/Internet.

Die Neuapostolische  
Kirche Rockendorf informiert:

Gottesdienste
Friedebacher Straße 26 a, 07387 Rockendorf
Sonntags, 10:00 Uhr
mittwochs im 14-tägigen Wechsel, 19:30 Uhr
Gemeindeleiter:
Ralf Franz, Tel.: 0 36 47 / 44 25 47

Sonntag, 12. Oktober 2025
10:00 Uhr Übertragungsgottesdienst für Amts-

träger mit Bezirksapostel Krause
Gottesdienst für die Gemeinde in der NAK 
Saalfeld, Zetkinstr. 7, Beginn: 16:00 Uhr

Sonntag, 19. Oktober 2025
10:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26. Oktober 2025
10:00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus  

Leipzig mit Bezirksapostel Krause

Mittwoch, 29.10. Peuschen 14:00 Uhr
Donnerstag, 6.11. Gössitz 14:00 Uhr
Donnerstag, 13.11. Wilhelmsdorf 14:00 Uhr

Theater in Wernburg

Herzliche Einladung!
„Der Doch‘ hose“
Theateraufführung der Theatergruppe „Die Tratschweiber“
am 25.10.2025 um 18:00 Uhr in der Wernburger Kirche
(Einlass ab 17 Uhr)!
Für das leibliche Wohl sorgen der Feuerwehrverein und die 
FFW Wernburg.

 KG Ziegenrück

Besondere Gottesdienste

Sonntag, 12.10. Ziegenrück
10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 02.11. Ziegenrück
10:30 Uhr Gottesdienst Einführung des Kirchenrates
Sonntag, 12.10. Eßbach
09:00 Uhr Gottesdienst Kirchweih
Sonntag, 16.11. Eßbach
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Freitag, 31.10. Volkmannsdorf
18:00 Uhr Kirchweihgottesdienst
Samstag, 22.11. Volkmannsdorf
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 30.11. Ziegenrück
13:30 Uhr Andacht zum Adventsmarkt

Gottesdienste im Pflegeheim in Ziegenrück:
Donnerstag, 23. Oktober und 20 November jeweils um 10:30 Uhr
Chor Ziegenrück dienstags 19:30 Uhr in der Winterkirche

Kath. Kirchengemeinde St. Marien, 
Neustadt/Orla

hier: Kirchorte Ranis und Pößneck

Sonntag, 12.10.
08:30 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Pößneck
17:00 Uhr Rosenkranzandacht in Ranis
Freitag, 17.10.
18:00 Uhr Eucharistiefeier in Ranis
Sonntag, 19.10.
08:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ranis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Pößneck
17:00 Uhr Rosenkranzandacht in Pößneck (Kolpingfamilie)
Freitag, 24.10.
Keine Eucharistiefeier in Ranis
Sonntag, 26.10.
Keine Eucharistiefeier/WGF in Ranis
Keine Eucharistiefeier/WGF in Pößneck
Bitte Alternativangebote in Neustadt (08:30 Uhr)
und Weida (10:30 Uhr) nutzen!
17:00 Uhr Rosenkranzandacht in Ranis
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� Foto: Ines Nöthlich

Gemeinde Krölpa

August 2025 im Kindergarten

Hurra, hurra der Sommer der ist da….
leider mit vielen Regentagen, so auch am Tag unseres Som-
merfestes.

Kurzerhand haben wir ein „Matschfest“ daraus gemacht, Regen-
sachen und Gummistiefel angezogen und schon legten wir los.
Der Sandkasten wurde mit Wasser befüllt, in eine kleine Wanne 
kam bunt gefärbtes Wasser und es wurden Schiffe gefaltet.
Die Kinder stiegen mit ihren Stiefeln in die Wanne mit dem far-
bigen Wasser und konnten anschließend über Pappe laufen. Ein 
tolles Bild entstand und die gefalteten Schiffe - die durften im 
Sandkasten schwimmen.
Obwohl es ein regnerischer Tag war, hatten alle Kinder viel Spaß.

Mittwoch, 29. Oktober 2025
19:30 Uhr Gottesdienst mit Bezirksevangelist Treiber
Sonntag, 02. November 2025
10:00 Uhr Entschlafenengottesdienst
Sonntag, 09. November 2025
10:00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste Jehovas Zeugen

Königreichssaal Pößneck, Flurstraße 3
oder: per Videokonferenz (bitte die Zugangsdaten erfragen)
Tel.: 03647 449291
Weitere Infos: jw.org
Jeder ist herzlich eingeladen - kostenlos und unverbindlich!
Donnerstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr
Ab Sonntag, dem 02.11., 17.00 Uhr
Sonntag, den 19.10. Bibeltagung in Glauchau: Bete Gott „mit 
Geist und Wahrheit“ an

Gemeinde Gössitz

„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was 
erzählen”
Dieser Spruch stammt ausnahmsweise nicht von Goethe, obwohl 
dieser auch einmal zu Besuch in Würzburg und in der dortigen 
Weinbauregion war.
Ja der wusste schon damals, wo es leckeres Essen und Trinken 
gab.
So ging es vor wenigen Tagen auf zur Sommertour 2025 für 50 
Leute, mit unserem Organisator und Reiseleiter Egon Schaller, 
in die Region Würzburg-Volkach - und die südliche Mainschleife.
Mit einem gut organisiertem und abwechslungsreichem Reise-
progamm vergingen die 3 Tage wie im Flug.
Ein großes Dankeschön möchten alle Beteiligten unserem „Rei-
seleiter“ Egon aussprechen.
Trotz immer größeren Problemen mit Hotels, Verpflegung und 
Bus schafft es Egon immer uns ein paar erlebnisreiche, schöne 
Tage zu organisieren.
Auch der Firma Kombus mit dem Busfahrer Falk (aus Lauscha) 
danken wir für die angenehme Fahrt und für die gute Verpfle-
gung im Bus.
Schon heute sind wir gespannt auf das Reiseziel der Sommer-
tour 2026.
Im Namen der Reisegruppe
Ines Nöthlich

� Foto: Ines Nöthlich
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Im Freigehege sahen wir die Wisente, wobei wir uns besonders 
über die Jungtiere freuten.
Nach der Beobachtung ging es über Wiesen und Felder nach 
Ranis, wo eine Eisüberraschung auf uns wartete. Mit dem Bus 
fuhren wir wieder zurück in den Kindergarten.
Nach diesem wissensreichen Tag wünschten sich alle Kinder mit 
ihren Großeltern zum Oma-Opa-Nachmittag das Artenschutz-
zentrum in Ranis zu besuchen.

Alle suchen einen Baum!

Als uns am frühen Morgen ein Kind aus der Regenbogengruppe 
von der großen Feuerwehrchallenge erzählte, hörten alle ganz 
gespannt zu.
Nominierte Feuerwehrvereine sollten einen Baum pflanzen!
Auch in Rockendorf wurde die Herausforderung angenommen.
Gleich wollten sich alle Kinder auf die Suche nach dem Bäum-
chen machen.
Sie konnten es auf dem Rockendorfer Friedhof entdecken und 
schnell wurde klar, dass es ein roter Ahornbaum ist.
Nach einem Picknick auf einer Wiese ging unsere Entdeckungs-
reise zurück zum Kindergarten.

Vereinskarte

Wir kaufen gern im Diska ein, zum Kuchen mal dies, zum Backen 
mal das, einkaufen macht wirklich Spaß.
Schon bekannt sind wir in unserem örtlichen Supermarkt, wenn 
wir mit Bollerwagen zum Einkaufen für den Kindergarten kommen.
„Treue zahlt sich aus“, heißt es seit einiger Zeit. Mit der Vereins-
karte, die für jede Familie, Oma, Opa, Onkel, Tante im Kindergar-
ten erhältlich ist, bekommt der Kindergarten bei jedem Einkauf 
1 % vom Einkaufswert auf unser Vereinskonto gutgeschrieben.
Viele Familien haben schon eine, wer sich noch beteiligen möch-
te, kann gern im Kindergarten nach der Vereinskarte fragen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung sagen die Kinder und Erzieher 
aus dem Zwergenland.
„Wir sind dabei!“

Märchenhafter Waldtag mit Christina

Am 15. August ging es für die Bienchengruppe gemeinsam mit 
der Waldpädagogin Christina in den Wald, wo viele Märchen 
spielen.
So begann der Vormittag mit...“Es war einmal…“.
Die Kinder hörten zwei Märchen und ordneten passende Ge-
genstände zu. Danach ließen wir uns Kuchen, „Wein“ und Äpfel 
schmecken.
Nach dem leckeren Picknick ging es zurück in den Kindergarten 
und ein märchenhafter Vormittag ging zu Ende.

September 2025 im Kindergarten

Sommerwanderung nach Ranis

An einem schönen Sommertag wanderten die Kinder der Re-
genbogengruppe vom Kindergarten Krölpa durch den Hain nach 
Ranis.
Auf unserem Weg haben wir viele interessante Hinweistafeln vom 
Artenschutzzentrum entdeckt. Unsere Erzieherinnen lasen sie 
uns vor und erklärten vieles dazu.
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VORANKÜNDIGUNG

Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren 
im Kulturort Schloss Krölpa

Die Gemeindeverwaltung Krölpa lädt alle Seniorinnen und 
Senioren aus den Ortslagen

Krölpa und Zella
am Dienstag, den 09. Dezem-
ber 2025 um 14:00 Uhr

Herschdorf, Hütten, Friedebach, Trann-
roda, Rockendorf, Gräfendorf, Dobi-
an, Oelsen, Seisla und Wöhlsdorf

am Mittwoch, den 10. Dezem-
ber 2025 um 14:00 Uhr

zur Weihnachtsfeier in die Pinsenberghalle Krölpa herzlich 
ein.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung, zum Ablauf 
und zum Bustransfer erhalten Sie in einer separaten 
Anzeige im Amtsblatt November 2025.

Wir freuen uns, dass Sie sich diesen Termin vormerken.

gez. Jonas Chudasch
Bürgermeister
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Gemeinde Peuschen

Gemeinde Schmorda

Dorffest in Schmorda
Am 30. August 2025 feierte Schmorda sein 500-jähriges Be-
stehen als Dorf.
Das Fest wurde von unserem Landrat Christian Hergott zünftig 
eröffnet.
Mit Hammelkegeln, Kaffee und Kuchen, einer Hüpfburg, einem 
Kinderkarussell und Händlern war es ein gelungenes Fest für 
unsere Gemeinde.
Am Abend wurde zur Musik von Peter Klostermann und Band 
das Tanzbein geschwungen.

Jagdgenossenschaft Krölpa - Zella

Einladung zum Jagdessen
Die Jagdgenossenschaft lädt hiermit alle Grundstücksei-
gentümer zum gemeinsamen Jagdessen am Samstag, dem 
22.11.2025 um 17:00 Uhr in die Gaststätte „Zum goldenen 
Adler“ Rockendorf ein.
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisamensein. Gute Laune 
ist mitzubringen!

Bitte melden Sie Ihre Teinahme bis zum 31. Oktober 2025 
bei Herrn Günter Zietz unter Tel. 0151 6524 8359 oder Herrn 
Wolfgang Vorsatz unter Tel. 03647 418205 an.

G. Zietz
Jagdvorsteher

Gemeinde Paska

Einladung

zur nicht öffentlichen Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Paska

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Paska lädt zur nicht 
öffentlichen Mitgliederversammlung recht herzlich ein:

am Mittwoch, den 29.10.2025
um 17:30 Uhr

in den Gemeinderaum der Ge-
meinde Paska, Ortsstr. 33

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
3. Feststellung der Anzahl der anwesen-

den und vertretenen Jagdgenossen
4. Allgemeine Informationen des Jagdvorstehers
5. Einführung eines elektronischen Jagdkatasters:

Vorstellung / Diskussion/ Beschluss
6. Verwendung des Reinertrages: Dis-

kussion / Beschluss
7. Diskussion / Anträge / Sonstiges

Paska, den 24.09.2025
Vorstand
der Jagdgenossenschaft Paska
Annett Breternitz
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Diaschau zum 500-jährigen Dorfbestehen
Anlässlich unseres 500-jährigen Dorfbestehens trafen sich am 
19.09.2025 Schmordaer Einwohner und Gäste in der Scheune 
23 zu einer Diaschau mit alten Bildern.
Diese wurden von Erhard Hetzer und Bernd Wetzel sehr schön 
zusammengestellt, wofür wir ihnen herzlich danken möchten.
Bernd Wetzel erzählte interessante Geschichten zu den Bildern, 
aber auch aus dem Publikum kamen viele Anekdoten.
Ein Dank geht auch an alle Spender, die für Speisen und Geträn-
ke gesorgt haben - von der Fettbemme bis zum Kesselgulasch.
Es war ein gelungener Abend.

Wir danken allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Unser 
Dank gilt den fleißigen Kuchenbäckern, Mirko Meier und Jens 
Philipp, die uns das Karussell gesponsert haben, sowie Dirk 
Küfner, der die Hüpfburg gesponsert hat.
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Gemeinde Wilhelmsdorf

Stadt Ranis

Seniorenzentrum Ranis

Monatsplan Oktober/November 2025 - geöffnet 
jeweils ab 13:30 Uhr

14.10.25 Skat und Spielenachmittag für alle 
und monatlicher Lehrertreff

16.10.25 Wir feiern Geburtstag
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die Bürgerschaft gleichermaßen attraktiv bleiben. Damit helfen 
sie, die Stadt Ranis als lebens- und liebenswerte Heimat sowie 
als attraktives Ziel für Wanderfreunde dauerhaft zu stärken.
Die Stadt Ranis wünscht den drei Wegwarten viel Freude, Erfolg 
und stets gutes Gelingen bei der Ausübung ihres verantwor-
tungsvollen Amtes.
Alexander Dahl
1. Beigeordneter Stadt Ranis

Entdecke den Raniser Raubrittersteig - ein 
Wandererlebnis zum Herbstanfang
Mit dem bunten Farbenspiel des Herbstes lädt die Burgstadt 
Ranis alle Wanderfreunde, Naturbegeisterten und Erholungssu-
chenden ein, den Raniser Raubrittersteig zu entdecken. Dieser 
besondere Ort ist nicht nur ein Wanderweg, sondern ein kleines 
Abenteuer - gespickt mit Überraschungen, Geheimnissen und 
idyllischen Ausblicken.

Offizielle Übergabe der Ernennungsurkunden an die 
ehrenamtlichen Wanderwegwarte
In der Stadtratssitzung der Burgstadt Ranis am Donnerstag, 
den 18. September 2025, um 19:30 Uhr, wurden drei Bürgerin-
nen und Bürger in feierlichem Rahmen für ihre künftige Aufgabe 
gewürdigt: Noch vor Beginn der Sitzung erfolgte die offizielle 
Übergabe der Ernennungsurkunden sowie die Vertragsun-
terzeichnung für das Ehrenamt der Wanderwegwarte.
Die Stadt Ranis überreichte im Namen aller Bürgerinnen und 
Bürger die Urkunden an:
•	 Frau Petra Sünnwoldt
•	 Herrn Tobias Launer
•	 Herrn Bastian Barnicol-Oerttler

Die drei Ehrenamtlichen haben ihren Dienst bereits am 01. Ja-
nuar 2025 angetreten. Sie kümmern sich seither um die regel-
mäßige Kontrolle, Pflege und den Erhalt der Wanderwege im 
Raniser Stadtgebiet. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit 
liegt dabei auf dem weithin bekannten Raniser Raubrittersteig, 
der nicht nur Einheimische zum Wandern einlädt, sondern auch 
zahlreiche Gäste aus Nah und Fern in unsere Burgstadt lockt.
Gut gepflegte Wanderwege sind ein wesentlicher Beitrag zur 
Attraktivität einer Kommune. Sie ermöglichen sichere und na-
turnahe Erholung, fördern den Tourismus und tragen dazu bei, 
die Schönheit der Landschaft nachhaltig zu erhalten. Gerade in 
einer Stadt wie Ranis, deren kulturelles und historisches Erbe 
eng mit ihrer Umgebung verbunden ist, leisten die Wanderweg-
warte somit einen unverzichtbaren Dienst.
Die Übernahme dieser Aufgabe erfolgt ehrenamtlich - ein starkes 
Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und gelebte Verant-
wortung. Die Stadt Ranis dankt Frau Sünnwoldt, Herrn Launer 
und Herrn Barnicol-Oerttler ausdrücklich für ihre Bereitschaft, 
sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen und dieses wich-
tige Ehrenamt zu übernehmen.
Mit ihrer Arbeit tragen die Wanderwegwarte dazu bei, dass un-
sere Wege gepflegt, gut ausgeschildert und für Besucher wie für 
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Neu: Die Waldschenke am Steig
Ein besonderes Highlight ist die neue Waldschenke, die den 
Steig bereichert. Hier können Wanderer eine Pause einlegen, 
sich stärken und die Natur in gemütlicher Atmosphäre genießen. 
Die Waldschenke macht den Raubrittersteig zu einem noch at-
traktiveren Ziel - sowohl für Tagesausflügler als auch für längere 
Wanderungen.

Stetige Weiterentwicklung
Der Raubrittersteig wird kontinuierlich ergänzt und weiter aus-
gebaut. So entsteht Schritt für Schritt ein einzigartiges Wander-
angebot, das Tradition, Naturerlebnis und moderne Gestaltung 
vereint.

Gepflegt und in bestem Zustand
Dafür sorgen die drei engagierten Wanderwegewarte, die den 
Steig regelmäßig kontrollieren und pflegen. Mängel werden 
sofort erkannt und behoben, sodass der Wanderweg stets in 
Top-Zustand bleibt.

Einladung an alle Naturfreunde
Die Stadt Ranis lädt herzlich ein: Schaut euch den Raniser 
Raubrittersteig an, kommt vorbei und erlebt pure Wander-
lust in unserer Burgstadt!
Der Herbst ist die schönste Zeit, um den Zauber des Waldes zu 
genießen, die Burg Ranis im Hintergrund zu erblicken und auf 
dem Raubrittersteig kleine Abenteuer zu erleben.

Ein Wanderweg mit Charakter
Auf dem Raniser Raubrittersteig erwarten die Besucher immer 
wieder kleine Highlights am Wegesrand: mal eine verborgene 
Aussicht, mal eine liebevoll gestaltete Station, die zum Verweilen 
einlädt. Jeder Schritt verspricht neue Eindrücke und macht die 
Wanderung zu einem Erlebnis für die ganze Familie.
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Alexander Dahl 1. Beigeordneter Stadt Ranis

Lichterglanz am Fuße der Burg Ranis - Händler gesucht!
Am Samstag, den 06. Dezember 2025, lädt die Stadt Ranis 
herzlich zum Weihnachtsmarkt „Lichterglanz am Fuße der 
Burg Ranis“ ein. Von 14:00 bis 21:00 Uhr verwandelt sich der 
Burgparkplatz hinter dem Café Ilse in ein festliches Lichtermeer 
mit Leckereien, Getränken, Musik und einem abwechslungsrei-
chen Programm für Groß und Klein.
Damit unser Markt auch in diesem Jahr wieder bunt, vielfältig 
und gemütlich wird, suchen wir noch Händlerinnen und Händ-
ler sowie Vereine, die mit einem eigenen Stand teilnehmen 
möchten - sei es mit kulinarischen Spezialitäten, weihnachtlicher 
Dekoration, Handwerk oder Geschenkideen.
Interessierte melden sich bitte dienstags im Bürgermeister-
amt Ranis:
E-Mail: rathaus@stadt-ranis.de
Telefon: 03647 442892
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und einen stimmungsvol-
len Adventsabend in Ranis!
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Krabbeltreff im Kindergarten „Purzelmäuse“ 
Ziegenrück

Liebe Eltern, gern könnt ihr mit euren Mäusen bei uns zum 
„schnuppern“ im Kindergarten vorbei kommen. Wir freuen uns 
auf Euch.

Wann? 29.10.2025
Ab 09.15 Uhr

Wir bit ten um telefonische Voranmeldung unter: 
036483/22558
Liebste Grüße das Team vom Kindergarten Purzelmäuse

Runder Tisch für alle „Rolli“-Fahrer
Das nächste Rolli-Treffen findet am Dienstag, den 4. No-
vember 2025, um 16 Uhr statt.
Hierzu sind alle Rollstuhlfahrer und Interessierten herzlich 
eingeladen.
Ort: Teilhabe-Zentrum der AWO, Brauhausgasse 3a in Pößneck.
Kontaktperson: Ingo Böhme ( Tel. 01773844105 )

Stadt Ziegenrück

Kindergarten Ziegenrück

Es gibt wieder Neuigkeiten aus dem Kindergarten 
„Purzelmäuse“ aus Ziegenrück.
Nach einer kleinen Sommerpause melden wir uns zurück mit 
tollen Erlebnissen der Kinder.

Ausflug zum „Wasserspiel-
platz“ im Wasserkraftmuse-
um Ziegenrück
An einem heißem Sommertag 
starteten wir Richtung Fern-
mühle zum Wasserkraftmu-
seum. Die Kinder waren ganz 
aufgeregt, was sie wohl heute 
erwartet. Dort angekommen er-
klärte uns ein Mitarbeiter vom 
Wasserkraftmuseum, einige 
wichtige Dinge die zu beachten 
sind. Auch Fragen der Kinder, 
welche das Museum betrafen, 
beantwortete er uns stets.
Dann ging es los 1,2,3,4 Ich 

matsche jetzt mit dir.
Die perfekte Abkühlung für uns. Danke für diesen schönen Vor-
mittag.
Kegelspaß bei Familie Eißmann in der Gaststätte und Pen-
sion Heinke
Nur wenige Tage später, hieß es „Sport Frei“ auf der Kegelbahn.

Zuerst teilten wir uns in 2 Teams 
ein und machten einige Probe-
würfe.
Dann ging der Spaß los. Die 
Kinder hatten große Freude da-
bei und zeigten ihr Bestes. Am 
Ende waren alle SIEGER.
So ein sportlicher Vormittag 
macht wirklich hungrig.
Also ging es blitzschnell vor in 
die Gaststätte, wo die Gastwir-
tin bereits auf uns wartete und 
uns reichlich bewirtete. Ein le-
ckeres Schnitzel mit Pommes 
rundete diesen Vormittag per-
fekt ab.

„Piep, Piep, Piep, Guten Appetit.“
Danke an Familie Eißmann für diesen sportlichen und köstlichen 
Vormittag.
Ein weiteres Highlight unsere „Sandkasteneinweihung“  
am 22.08.2025

Endlich konnten wir ganz offizi-
ell mit allen Kindern & Erziehe-
rinnen, der neuen Geschäfts-
führung Frau Schönbach, den 
Spendern unseren neuen Sand-
kasten mit dem neuen tollen 
Spielzeug einweihen.
Mit dem durchschneiden des 
roten Bandes ging der Sand-
kastenspaß schon los.
Abgerundet wurde der Vormit-
tag mit leckeren Snacks und ei-

ner Bratwurst vom Grill. Wir bedanken uns auch hier nochmals 
an alle Spender, welche uns den neuen Sandkasten ermöglicht 
und den Vormittag mit uns gefeiert haben.
DANKE sagen die Purzelmauskinder- und Erzieherinnen.
Bis ganz bald.
(Verfasserin: Maria Arnold)
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Verbraucherzentrale berät jetzt regelmäßig 
in Schleiz
Ab September bietet die Verbraucherzentrale Thüringen re-
gelmäßige Sprechstunden im Rathaus der Stadt Schleiz an. 
Termine können telefonisch oder online vereinbart werden.
Ob Ärger mit dem Handyvertrag, ein Brief vom Inkassobüro oder 
der Verdacht auf eine Abofalle - für solche und viele andere 
Fragen gibt es in Schleiz jetzt eine feste Anlaufstelle. Ab dem 4. 
September bietet die Verbraucherzentrale Thüringen regelmäßig 
persönliche Beratungen im Rathaus an.
Möglich wird das neue Angebot durch eine Kooperation mit der 
Stadtverwaltung Schleiz, die dafür die Räumlichkeiten bereitstellt.
Wann und wo?
Die Beratung für Verbraucher:innen findet jeden 1., 3. und 5. 
Donnerstag im Monat von 9 bis 16 Uhr im kleinen Sitzungssaal 
des Rathauses in der Bahnhofstraße 1 statt.
Um eine vorherige Terminvereinbarung wird gebeten - tele-
fonisch unter 0361 555 14 0 oder online unter www.vzth.de/
termin-buchen.
Themen der Beratung
Die Verbraucherzentrale berät unabhängig bei Problemen mit 
Verträgen, Reklamationen oder unklaren Geschäftsbedingun-
gen. Sie hilft bei alltäglichen Themen wie Handyverträgen und 
Online-Käufen ebenso wie bei komplexeren Fällen rund um Rei-
sen, Handwerkerleistungen oder Inkassoforderungen. Die Fach-
leute der Verbraucherzentrale prüfen Verträge, erklären Rechte 
und geben praktische Tipps für den Umgang mit Unternehmen.
Kosten
Die Beratung kostet 10 Euro. Hier erhalten Sie wertvolle Infos 
und Musterbriefe. Übernimmt die Verbraucherzentrale für Sie 
den Schriftverkehr, kostet dies 50 Euro. Schriftverkehr bedeutet, 
dass die Verbraucherzentrale für Sie Briefe oder E-Mails an den 
Anbieter formuliert, absendet und auch weitere Schreiben des 
Anbieters beantwortet.

Volkshochschule Saale-Orla-Kreis
Im Herbstsemester bietet die VHS Saale-Orla-Kreis erneut Ter-
mine für den VHS-Kurs Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht in Pößneck an, die gemeinsam mit der Betreuungs-
behörde des Landkreises umgesetzt werden.
Um was geht es?
Künstliche Ernährung? Schmerzmittel? Wiederbeleben bei 
Kreislaufversagen? Manche Fragen sollte man sich beantwor-
ten, bevor der Ernstfall eintritt, denn sonst entscheiden andere. 
Das gilt auch für junge Menschen. Zwei Dokumente sind dabei 
wichtig: Die Patientenverfügung legt medizinische Maßnahmen 
fest, die von Ärzten ausgeführt oder unterlassen werden sollen. 
Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt der jeweilige Verfasser, 
wer ihn rechtlich vertreten darf, beispielsweise bei Bank- und 
Behördenangelegenheiten. Eine Mitarbeiterin der Betreuungsbe-
hörde des Saale-Orla-Kreises erläutert, worauf man bei beiden 
Dokumenten achten sollte. Wir räumen außerdem mit gängigen 
falschen Annahmen auf, beispielsweise was die Entscheidungs-
möglichkeiten der Familie oder den Gang zum Notar angeht. Die 
Informations- und Beratungsveranstaltung wird von der VHS in 
Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde des Landkreises 
ausgetragen und eignet sich dazu, auch eigene Fragen zu dem 
Themenkomplex zu stellen und sich ggf. auszutauschen.
Folgende Einzeltermine stehen dabei zur Auswahl:

- Mi., 10.12.25 (16:00-17:30 Uhr) in der Volkshochschule Saa-
le-Orla-Kreis in der Wohlfarthstraße 3-5 in 07381 Pößneck

- Mi, 22.10.25 (10:00 - 11:30 Uhr) in der Stadtbibliothek Bad 
Lobenstein, Straße der Jugend 10

- Mi., 19.11.25 (16:00-17:30 Uhr) in den Räumen des Aus- und 
Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2 in 07907 Schleiz 
statt.

Am 05.11.2025 wird es zudem einen VHS-Kurs zum Thema „Den 
digitalen Nachlass regeln“ gemeinsam mit der Verbraucher-
zentrale Thüringen in den Räumen der Volkshochschule am 
Standort Pößneck (15:00 - 16:30 Uhr) geben.
Fragen oder Anmeldungen richten Sie bitte an die Volkshoch-
schule des Saale-Orla-Kreises unter Tel.: 03663 488 144 für 
den Standort Pößneck und Tel.: 03663 424 8282 für den Stand-
ort Schleiz/Bad Lobenstein. Nähere Infos entnehmen Sie bitte 
auch den Kursen über unserer Website unter www.vhs-sok.de 
Bitte melden Sie uns rechtzeitig, wenn Sie einen barrierefreien 
Zugang benötigen!
Volkshochschule Saale-Orla-Kreis
Wohlfarthstraße 3 - 5 | 07381 Pößneck
Tel.: +49 (0)3663 488-150
Fax: +49 (0)3663 488-147
volkshochschule@lrasok.thueringen.de
www.vhs-sok.de
facebook.com/vhs.saaleorlakreis

Schulungsreihe Demenz für  
pflegende Angehörige und Interessierte - ab 
20. Oktober in Gefell
Die Tagespflege im Lebenskulturhaus in Gefell und die Kirchen-
kreissozialarbeit laden herzlich ein: Ab dem 20. Oktober wird 
eine kostenfreie Schulungsreihe angeboten, die sich speziell an 
pflegende Angehörige und alle, die sich für das Thema Demenz 
interessieren, richtet.
„Seit einigen Jahren sind die Diakonie-Tagespflegen der Region 
für viele Familien eine wichtige Unterstützung. Neben liebevoller 
und professioneller Betreuung in der Tagespflege bieten wir auch 
pflegenden Angehörigen Informationen und Beratung. Da immer 
wieder Fragen zum Thema Demenz aufkommen, haben wir auch 
in diesem Jahr einen Kurs vorbereitet“, sagt Jennifer Hoffmann, 
Leiterin der Diakonie-Tagespflege Gefell.
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Dringender Appell zur richtigen Entsorgung 
von Alttextilien
Wilde Ablagerungen von Säcken im Umfeld voller Altkleidercon-
tainer schaden dem Recycling und verursachen Aufräum- und 
Entsorgungskosten, die am Ende von allen bezahlt werden.
In vielen Orten im ZASO-Gebiet werden Altkleidercontainer häu-
fig überfüllt vorgefunden. Dabei entstehen gleich mehrere Prob-
leme. Wenn Säcke vor den vollständig gefüllten Containern ab-
gelegt werden, liegen die Textilien ungeschützt im Freien. Durch 
Regen und Nässe werden die Säcke durchnässt. Feuchte oder 
stark verschmutzte Kleidung ist für das Recycling unbrauchbar. 
Die Verwertungswege sind in Folge stark beeinträchtigt oder 
teilweise eingebrochen.
Wir bitten dringend darum, die folgenden Regeln zu be-
achten:

• Bitte legen Sie niemals Säcke mit Kleidung vor einen be-
reits vollen Altkleidercontainer. Durch Witterungseinflüsse 
werden die Textilien unbrauchbar.

• Bringen Sie die Säcke mit den Kleidern und Textilien zu 
einem der sieben Wertstoffhöfe im ZASO-Gebiet. Der ZASO 
hat an allen Standorten die Kapazität erhöht und zusätz-
liche Altkleidercontainer aufgestellt. Dort werden Textilien 
sachgerecht angenommen.

• Zerschlissene, stark verschmutzte oder schimmelbefallene 
Textilien gehören NICHT in die Altkleidercontainer. Diese 
gehören in den Hausmüll. Nur saubere und trockene Tex-
tilien sind für Wiederverwendung oder Recycling geeignet.

Merksatz: Würde man ein Kleidungsstück auch an Freunde 
oder Familie weitergegeben, darf es in den Altkleidercontainer. 
Ist es zerschlissen oder stark verschmutzt, gehört es in den 
Hausmüllbehälter.
Wirtschaftliche und ökologische Folgen
Die Beräumung der Stellplätze und die Entsorgung der falsch 
abgelegten Säcke verursachen hohe Kosten. Diese Kosten 
treffen nicht nur die Betreiber der Container, sondern auch die 
Kommunen. Am Ende zahlen alle Bürgerinnen und Bürger über 
Gebühren und kommunale Ausgaben für die Beseitigung der 
illegal entsorgten Textilien.
Deshalb appelliert der ZASO daran: Halten Sie die Standorte 
sauber. Bitte entsorgen Sie Alttextilien nicht neben den Contai-
nern und hinterlassen Sie die Flächen ordentlich.
Ein Bild aus Probstzella zeigen das Ausmaß
Das beigefügte Foto aus Probstzella dokumentiert den Zustand 
an einem Containerstellplatz und macht deutlich, wie Ablagerun-
gen rund um die Container im Stadtbild aussehen und dabei die 
Reinigungs- und Entsorgungsarbeit erschweren. Zudem gehen 
von den wilden Ablagerungen konkrete Risiken für Umwelt und 
Gesundheit aus. Beispiele sind: Freisetzung von Mikrofasern 
und Schadstoffen, Verschmutzung von Boden und Gewässer 
und das Anlocken von Schädlingen.
Einladung zum Dialog
Der ZASO wird die Städte und Gemeinden des Versorgungs-
gebiets für Oktober zu einem Gespräch einladen. Ziel ist es, 
gemeinsam praktikable Lösungen zu finden, die die Sammlung, 
Sortierung und Verwertung von Alttextilien verbessern. Wir 
möchten mit den kommunalen Partnern Maßnahmen erarbeiten, 
die illegale Ablagerungen verhindern, die Sammlung effektiver 
machen und die Kosten für alle minimieren.

Nebenablagerungen bei Altkleidercontainern in Probstzella |  
© Landrat Marko Wolfram

Der Kurs besteht aus acht Modulen und findet jeweils montags 
von 15:30 bis 17:00 Uhr in der Tagespflege im Lebenskulturhaus 
in Gefell statt. Beginn ist am 20.Oktober 2025 um 15:30 Uhr.
Wichtig: Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich ver-
bindlich unter der Telefonnummer 036649 - 883-63 an.

Wann: ab Montag, 20. Oktober 2025, 15:30 - 17:00 Uhr,
danach an acht Montagen in Folge

Wo: Tagespflege im Lebenskulturhaus Gefell
Hofer Str. 30/32, 07926 Gefell

Folgender Kursinhalt ist geplant:
Kennenlernen und Austausch (20.10.)
Was ist Demenz? - Einblicke in die Krankheit (27.10.)
Medizinische Hintergründe (3.11.)
Kommunikation bei Demenz - „Das hab ich dir schon tausendmal 
gesagt“ (10.11.)
Kreativ im Umgang mit Menschen mit Demenz (17.11.)
Ernährung bei Demenz - Fingerfood und mehr (24.11.)
Selbstfürsorge für pflegende Angehörige - Entlastung/ Unter-
stützung (1.12.)
Rückblick, Austausch und Perspektiven (8.12.)
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen Ihnen bei Fragen 
oder für weitere Informationen gern zur Verfügung, Tel.: 036649 
- 883-63.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein
Bayerische Straße 13, 07356 Rad 1 nhnnAtein
Tel.: 036651 - 3989-1040, S.Smailes@diakonie-wl.de, www.
diakonie-wl.de

Aufruf zum neuen Anfängerkurs im 
Bogensport
Bogenschießen ist weit mehr als nur ein Sport: Es verbindet 
Konzentration, Koordination, Kraft, Fokus und Gemeinschaft 
zu einer faszinierenden Erfahrung. Die Abteilung Bogensport 
des SV Stahl Unterwellenborn besteht seit 65 Jahren und legt 
großen Wert auf die Nachwuchsarbeit im Breitensport. Ab dem 
07. November 2025 bieten wir einen Anfängerkurs für Kinder im 
Alter von 10 bis 14 Jahren an. In sechs aufeinander aufbauenden 
Trainingseinheiten lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Grundlagen im Umgang mit dem olympischen Recurvebogen 
kennen. Dabei fördern wir gezielt Körpergefühl, Aufmerksamkeit 
und Selbstbewusstsein - ohne dabei den Spaß aus den Augen zu 
verlieren. Gleichzeitig erleben die Kinder, wie wichtig Teamgeist 
und Disziplin im Miteinander und in einem Präzisionssport sind. 
Der Kurs findet immer freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr im Ge-
meindesportzentrum in Unterwellenborn statt. Die Anmeldung 
erfolgt über www.bogensport-koenitz.de.

http://www.bogensport-koenitz.de
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Fisch- und Wildwochen 2025 im Land der 
Tausend Teiche

Familienerlebnistag. Delikatessen aus den 
Himmelsteichen. Natur- und Kulturführungen
Der Herbst bringt neue, leuchtende Farben in die Landschaft, 
frischen Duft in den Wald und Lust auf leckere, herzhafte Ge-
richte der Saison. Während der Fisch- und Wildwochen vom 01. 
bis 31. Oktober bekommt man im Land der Tausend Teiche aus 
diesem prächtigen Herbstangebot die schönsten und „leckers-
ten Häppchen“ serviert. Im Namen aller Veranstaltenden lädt 
die Naturpark-Verwaltung Sie zum Probieren ein!
Mit allen Sinnen unterwegs
Glitzernde Wasseroberflächen und das leise Rauschen des 
Windes in den Wipfeln der Wälder sind die perfekte Kulisse für 
Ihren Herbstausflug in unsere Naturparkregion - das Land der 
Tausend Teiche. Erleben Sie die einzigartige Natur während einer 
geführten Wanderung oder Radtour, tauchen Sie ein in die Ge-
schichte der Region, gehen Sie mit Ihrer Familie auf spielerische 
Erkundungstour am Tausend-Teiche-Rundweg und lassen Sie 
sich von bewährten und neuen Genusskreationen aus regiona-
lem Fisch und Wild verwöhnen!
Das vollständige Programm der Fisch- & Wildwochen finden 
Sie in unserem Naturpark-Veranstaltungskalender sowie auf 
der Webseite der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Land der 
Tausend Teiche“. Bitte beachten Sie: Der Veranstaltungsort des 
Familienerlebnistags hat sich kurzfristig geändert, es findet am 
11. Oktober, ab 11 Uhr, in und um die Plothenbachhalle in Plo-
then statt.
https://www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de/besu-
chen_geniessen/veranstaltungen/
https://www.land-der-tausend-teiche.de/
Teilen Sie Ihre magischen Momente im Land der Tausend 
Teiche mit uns! - Fotowettbewerb „Zukunft Naturpark“
Nutzen Sie Ihre bunten Herbstausflüge ins Land der Tausend 
Teiche gerne auch für eine Teilnahme am Fotowettbewerb „Zu-
kunft Naturpark“!
Die Fisch- und Wildwochen sind eine wunderbare Gelegenheit 
eindrucksvolle Momente, ungewöhnliche Blickwinkel oder wit-
zige Schnappschüsse im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale über den Fotowettbewerb „Zukunft Naturpark“ mit 
anderen zu teilen.
Am Fotowettbewerb „Zukunft Naturpark“ können Sie sich noch 
bis zum 01. November 2025 über die Naturpark-Webseite be-
teiligen. Anschließend dürfen Sie vom 01.11. - 16.11.2025 Ihre 
Favoriten auswählen und somit darüber abstimmen, welche 
Fotos den Wettbewerb gewinnen.
Hier geht’s zum Fotowettbewerb: https://www.thueringer-schie-
fergebirge-obere-saale.de/lernen-mitgestalten/mitmachaktio-
nen-und-projekte/
oder: https://pollunit.com/de/polls/fotowettbewerb-zukunft-
natur-parktsos

Pfahlhaus am Hausteich in Plothen; von Dominik Ketz,  
Regionalverbund Thüringer Wald e.V., Lizenz: CC BY-SA

Für Rückfragen und Interviewanfragen:
Kontakt: Lisa Schreck | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 03647 4417-29
E-Mail: l.schreck@zaso-online.de

Einladung zur Gedenkfeier

Am Samstag, den 15. November 2025, um 14:00 Uhr sind Sie
herzlich dazu eingeladen, im Rathaussaal der Stadt Triptis
(Markt 1 in 07819 Triptis) an einer Gedenkfeier teilzunehmen.

Gemeinsam wollen wir der Menschen gedenken, die durch
tragische Umstände verstorben sind, Kerzen entzünden und
einen Raum für Erinnerungen und Stille öffnen. Die Einladung
richtet sich an Angehörige, Betroffene sowie Einsatzkräfte von
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Im Anschluss besteht bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit
zum Gespräch und persönlichen Austausch.

Es lädt ein 
die Psychosoziale Notfallversorgung des SOK
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CChhrriissttoo  AAtteelliieerr  BBaadd  LLoobbeennsstteeiinn 
Heinrich-Behr-Straße 5 - Bad Lobenstein - Tel: 0151 – 70653182 - Mail: Kunstatelier.LBS@diakonie-wl.de 

KKRREEAATTIIVV--PPRROOGGRRAAMMMM  IIMM  AATTEELLIIEERR--    

OOkkttoobbeerr  22002255    
UUnnsseerr  AAtteelliieerr  llääddtt  ddiicchh  iimm  OOkkttoobbeerr  eeiinn,,  kkrreeaattiivv  zzuu  wweerrddeenn!!  KKoommmm  ssppoonnttaann  iinnss  ffrreeiiee  AAtteelliieerr  ooddeerr  

mmeellddee  ddiicchh  zzuu  ssppaannnneennddeenn  WWoorrkksshhooppss  aann..  

0011..1100..  //  1133..--1188..  UUhhrr    ffrreeiieess  AAtteelliieerr    

0088..1100..  //  1133..--1188..  UUhhrr    ffrreeiieess  AAtteelliieerr  

1155..1100..  //  1133..--1188..  UUhhrr    FFrreeiieess  AAtteelliieerr    

2222..1100..  //  1133..  --1188..  UUhhrr    ffrreeiieess  AAtteelliieerr    

2299..1100..  //  1133..  --1188..  UUhhrr    ffrreeiieess  AAtteelliieerr    

  

1144..1100..  //  1155..--1177..  UUhhrr    GGeemmeeiinnsscchhaaffttsspprroojjeekktt  mmiitt  GGrreennzzeennllooss  ee..VV..  

1133..1100..  //  0099..--1133..  UUhhrr    FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  PPaappiieerr::    PPaappiieerr  sscchhööppffeenn  

1144..1100..  //  0099..--1133..  UUhhrr    FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  PPaappiieerr::  PPaappppmmaacchhee  hheerrsstteelllleenn  

1155..1100..  //  0099..--1133..  UUhhrr    FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  PPaappiieerr::  KKuunnsstt  aauuss  PPaappppmmaacchhee  

1166..1100..  //  0099..--1133..  UUhhrr    FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  PPaappiieerr::  KKuunnsstt  aauuss  KKaarrttoonn  

1177..1100..  //  0099..--1133..  UUhhrr    FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  PPaappiieerr::  CCoollllaaggeetteecchhnniikk  

2211..1100..  //  1177..--1199..  UUhhrr    KKrrääuutteerrsseeiiffeenn  sseellbbsstt  ggeemmaacchhtt  ((KKrrääuutteerrssttuubbee  GGrroottee  aauuss  
RReemmpptteennddoorrff  zzuu  BBeessuucchh))  aabb  88  PPeerrssoonneenn  

  

FFüürr  ddeenn  iinnkklluussiivveenn  FFeerriieennwwoorrkksshhoopp  ffüürr  KKiinnddeerr  „„PPaappiieerr““  ggiibbtt  eess  nnoocchh  ffrreeiiee  PPlläättzzee..  DDiiee  
TTeeiillnnaahhmmeeggeebbüühhrr  iinncclluussiivvee  VVeerrssoorrgguunngg  bbeettrrääggtt  1100  EEuurroo..  

IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh  ddaarraauuff,,  eeuucchh  iimm  AAtteelliieerr  bbeeggrrüüßßeenn  zzuu  ddüürrffeenn..  

  EEuurree  KKeerrssttiinn  KKlluuggee    

Land der Tausend Teiche; Paul Hentschel, Regionalverbund 
Thüringer Wald e.V., Lizenz: CC BY-SA

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

- Anzeige -
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BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

www.kuechenrose.de

macht  
einfach  
glücklicher

07381 Oppurg, Auf dem Unteren Kreuzstück 13, Tel. 03647-459584

www.kuechenrose.de – info@kuechenrose.de

 

Der Merklinger 
Holzbackofen und Grill
Ihr Fachhändler  
in Thüringen

- Informationszentrum für Bauherren, 
Renovierer und Modernisierer

- Moderne Küchenausstellung mit 
kompletten Wohnraumkonzepten

Preisbeispiel 100 m2 

• Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 13.500 €

• Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m²  ab 14.750 €

• Dachfläche mit Bitumenschindeln  ab 10.700 €

• Fassadenanstriche/Holzanstriche  ab 5.950 €

• Fassadenputz  ab 10.650 €

Herbstaktion
Herbstaktion

27
Jahre

20252025

Dach / Fassade / Metallbau

Achtung  

Hausbesitzer!
Seit 27 Jahren ist unser Team  

Ihr zuverlässiger Partner  
bei Sanierungsfragen  

rund um Ihr Haus!

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

•   Tonziegeldächer
•   Flachdachsanierung 
•   Holzarbeiten 
•   Dämmung 
•   Dachklempnerarbeiten
•   Dachreparaturen
•  Innenausbau/Trockenbau 
•   Schieferarbeiten 
•   Metallbau
•   Zäune/Tore/Geländer in  

Edelstahl/verzinkt

E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

Telefon 
03677 - 207736

  Bei Auftragsvergabe bis 15.11.25 Preisgarantie für 2026

GOLLNICK - ELEKTRO
Friedrich-Ebert-Straße 39
07333 Unterwellenborn /
OT Könitz

Tel. 036732 22400
Fax 036732 23301
Funk 0173 5604021
gollnick_elektro@t-online.de

•  Licht-, Kraft-, Schwachstromanlagen 
für Wohnungs-, Hausbau, Gewerbe 
und Industrie

•  Elektrische Heizanlagen
•  Antennen und Satellitenanlagen
•  Verkauf sämtlicher Elektrogeräte 

und Zubehör Baustromanlagen
•  Überprüfung elektrischer Anlagen  

und Geräte

Eingetragener
Fachbetrieb der

D A C H D E C K E R B E T R I E B
Meisterbetrieb seit 1955

K. Richter GmbH
Christian Naumann 
Dachdeckermeister

…ob steil, ob flach – vom Richter das Dach!

Im Lutschgen 12 • 07381 Pößneck 
Tel.: 03647/42 06 68 
Mobil: 0170/9027299  
dachdeckerrichter@msn.com

Mitglied der 
Dachdeckerinnung

Farbanzeigen

fallen auf!

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-hoehr.deinfo@wittich-langewiesen.de
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BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

IIhhrr  kkoommppeetteenntteerr   
KKüücchheennssppeezziiaalliisstt  iinn  SSaaaallffeelldd..
Ihr kompetenter 
Küchenspezialist in Saalfeld.

Mittlerer Watzenbach 8 | 07318 Saalfeld/Saale
Telefon 03671 53650 
www.matthaes-kuechen.de

Saalstraße 1
07356 Bad Lobenstein
www.ofen-burkhardt.de

 Telefon: 03 66 51 / 22 36

Fliesen- und  
Naturstein-

arbeiten

individuelle
Möbel

Zollhäuser Str. 14
07333 Unterwellenborn OT Kamsdorf

Tel. (036 71) 64 52 32

Fassaden dämmen lohnt sich!
Kostenloser Fassadencheck

Seit
1990

Hochwertige Komposterde - direkt vom Profi!
ico.leaf Verkauf von losem Kompost + Pflanzerde 
ico.leaf Annahme von Ast- und Grünschnitt
Besuchen Sie uns und geben Sie Ihren 
Pflanzen, was sie verdienen!

Kontakt: 0151 46677311
Mo. & Mi.: 14 – 18 Uhr | Fr.: 8 – 18 Uhr | Sa.: 9 – 14 Uhr 
Lieder Agrar | 07819 Lemnitz | An der Spitzwiese 1

Natürlich gut 
für Ihre Pflanzen!

E-Mail stefan.heinrich.Fll@t-online.de

Zu jeder Zeit

selbst gestalten!
Anzeigen

ONLINE BUCHEN:
 

www.anzeigen.wittich.de

Geschäftsanzeigen online buchen: Registrieren Sie sich jetzt unter „meinWittich“ bei  www.wittich.de

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben: anzeigen@wittich-langewiesen.de
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Wir sorgen für Ihren Glasfaseranschluss. Unser Partner fürs schnelle Internet. 

Startklar für Highspeed? Jetzt informieren auf:
unseregrueneglasfaser.de/isp-partner

Wählen Sie Ihren Anbieter.

Oder direkt buchen: 
089 20 19 45 32 (Mo.–Fr. 9 bis 17:30 Uhr)

Tarife schon für 19,95 €
mtl.*

* Bei der Auswahl des passenden Tarifs eines unserer Internetpartner. Der monatliche Preis kann sich über die Vertragslauf-
zeit verändern. Angebot nicht bei allen Internetpartnern verfügbar. Unsere Internetpartner bestimmen selbstständig über 
die Verfügbarkeit der Tarife, weshalb UGG die Verfügbarkeit nicht garantieren kann. Es gelten die jeweiligen Bedingungen 
unserer Internetpartner. Herausgeber:  Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG, Adalperostr. 82–86, 

  85737 Ismaning – Stand: 08/2025

+

Jetzt  
neu

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

Daniel Wolf Heike Kirsche
Gebietsverkaufsleiter Verkaufsinnendienst
Tel.: 0174 9240921 Tel.: 0175 1168550
d.wolf@ h.kirsche@ 
wittich-langewiesen.de wittich-langewiesen.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind jetzt ein Team

Ihr/e Gebietsverkaufsleiter/in vor Ort

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.
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29,99€*29,29,99€*
66,65€

Gratisversand gilt beim Erstkauf, sonst 2,99 € Versand je Bestellung. Angebot enthält 6 Rotweine à 0,75l/Fl. und 2 Gläser von 
Schott Zwiesel. Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleichwertiger Wein 
beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter vinos.de/kauftipp. Weitere Produktinformationen (Lebensmittelkennzeichnung) 
finden Sie unter vinos.de auf der jeweiligen Artikelseite. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere 
AGB. Grundpreis/L: 6,66 €. Preise verstehen sich inkl. MwSt. Büro: Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 
030 330 855 05 (Mo-Fr 9:00-17:30 Uhr). Vorteilsnummer: 41226

ZUM 
PAKET

VERSANDKOSTENFREI*BESTELLEN: vinos.de/kauftipp

*

Jubiläumsweine 
zum Spitzenpreis

Feiern Sie mit uns die Rioja!

29,99€*
66,65€

Schnelle Lieferung
in 1-2 Werktagen

Über 130.000 Top-Bewertungen
von glücklichen Kunden

Bester Fachhändler
Spanien 2025
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Familienanzeigen, die ankommen – 
preiswert mit persönlicher Beratung

Ihr Anzeigenberater Daniel Wolf berät Sie gern
Tel. 036651 87339 oder Mobil 0174 9240921 | E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Geburt/Hochzeit/Jubiläum 
und weitere Anlässe

Jugendweihe/Konfirmation/
Kommunion

Schulanfang/Gratulation/
Danksagung

Traueranzeigen/Nachrufe/
Trauerdanksagungen/
Jahrgedächtnis

 

 
   

 

Jeden Donnerstag kostenlose Online-
Vorträge zum Thema Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung. 
Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info

 

 

Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!

www.anzeigen.wittich.de

  
Ihr Partner für 

Anzeigen nach Maß!
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Zwei Lichter sind erloschen, doch ihr Schein bleibt in der Zeit.  
Zwei Herzen haben aufgehört zu schlagen, doch ihre Liebe trägt uns weit.  

Wir lassen los mit Tränen, doch tragen euch im Herzen fort.  
Denn Liebe endet niemals, sie lebt an jedem Ort. 

Wir nehmen Abschied von 2 wunderbaren Menschen.

Mit großem Schmerz, aber voller Dankbarkeit  
für all die gemeinsamen Jahre, verabschieden wir uns von

 Werner Kopyczinski Anni Kopyczinski
 * 13.08.1931        † 05.09.2025 * 30.07.1934        † 07.09.2025

Ihr Leben war ein Zeichen von Treue, Fürsorge und Zusammenhalt.  
Wir werden ihre Wärme, Liebe und ihre stillen Taten nie vergessen.

In tiefer Trauer nehmen Abschied

Euer Bruder und Schwager Bernhardt mit Ehefrau Eva 
Eure Enkel Mike und Ehefrau Jessica mit Tochter Emily 
Yvonne mit Lebenspartner  Edi sowie Eric  
Urenkel Jolina, Leonie und Sidney
sowie alle liebevollen Nachbarn, Freunde,  
Verwandte und Anverwandte

Die Trauerfeier findet am 11.10.2025 im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

BBeessttaattttuunnggeenn    

MMiieerrzzwwaa  GGmmbbHH  
 

Wir helfen mit Herz.  
www.bestattungen-mierzwa.de 

Tag & Nacht 

Filiale Neustadt Orla  
Tel.: 036481 – 56 77 00  Diana Mierzwa 

verbandsgeprüfte Bestatterin 

Filiale Pößneck  
Tel.: 03647 – 44 971 44  

Filiale Triptis  
Tel.: 036482 – 18 97 40 
Filiale Auma  
Tel.: 036626 – 31 56 3 

Straße des Friedens 6
07381 Pößneck

bestattungengmbhranke@web.de
www.bestattungen-regina-ranke.de

03647 / 42 49 49 Fürsorgliche Begleitung Ihrer Trauer
Rund um die Uhr erreichbar

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.
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... das ist toll... das ist toll

 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 MEHRTAGES- UND KURFAHRTEN 2020

31.08.-13.09. Kuren in Franzensbad KH Harvey, HP, Anwend. ab             1.136,- € 
15.09.-20.09. Kärnten zum Verlieben, 5 x HP. Ausflüge etc. inkl. ab 599,- €
02.10.-04.10. Musikalische Schiffsfahrt ab Passau, 2 x HP, Fahrt 
 mit dem „Musikdampfer” ab Passau, ab 299,- € 
20.10.-25.10. Gesundheitswoche in Bad Rodach, Ausflüge, HP ab 469,- € 
29.10.-01.11. Saisonabschlussfahrt ins Blaue, 3 x HP, Ausflüge ab 439,- € 
08.11.-15.11. Kuren in Pogorzelica/PL, 15 x Anwendg., VP, EZ/DZ ab 669,- €
22.12.-27.12. Weihnachten in der Rhön, HP, Ausflüge etc. ab 649,- €
29.12.-02.01.’21 Silvester in der Oberpfalz, HP, Ausflüge, etc. ab 574,- €

 TAGESFAHRTEN 

20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. ThermeNatur Bad Rodach inkl. Eintritt 25,- €
21.07. | 11.08. | 08.09. Einkaufen in CZ und Baden in Sibyllenbad 35,- €
23.07. | 14.08. | 10.09. Baden in der Therme Bad Steben 28,- € 
02.08. Schiffsfahrt auf dem Störmthaler See, Mittagessen, Reiseleiter,
              Kaffee & Kuchen auf dem Schiff, Abendessen 72,- €
04.08. | 01.09. | 06.10. Cheb/Eger zum Einkaufen und Bummeln 28,- €
21.08.  „3 Matrosen in Lederhosen” + Mittag, Kaffee & Kuchen 72,- €
05.09.  „Musikalische Herbstwanderung” von Thüringen bis in die
              Steiermark, inkl. Mittagessen, Kaffee & Kuchen, Unterhaltung  72,- €
12.09.   „Hans-im-Glück-Fest” in Reinstädt, Kaffee & Abendessen 49,- € 
30.09.  „Eine Fahrt mit Überraschung”, Mittag, Kaffee & Kuchen 69,- €
09.10.  „Lieder aus den Bergen” im Schützenhaus Pößneck inkl. PK 1 69,- €

REISEN mit Koll, das ist toll

Pößnecker Straße 4 | 07333 Unterwellenborn, OT Könitz
Telefon: 036732 2 30 33 | Funk 0173 5700607

Bürozeiten: montags bis freitags von 19 bis 21 Uhr
E-Mail: Koll-Touristik@t-online.de | www.kolltouristik.de

 

  
  
  

   
   
   
  
  

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

MEHRTAGES- UND KURFAHRTEN
23.12.-27.12.  Weihnachten beim Hauptmann von Köpenick, 4 x HP,
 SRF Berlin, Rundgang Köpenick, div. Buffet, etc.  ab € 839,-
29.12.25-02.01.26  Silvester beim Hauptmann von Köpenick, 4 x HP,
 SRF Berlin, Silvesterfeier inkl. Getr., Feuerwerk  ab € 995,-
13.03.-17.03.26  Mandelblüte in der Pfalz, 4 x Ü/F, 2 x HP, RL,         ab € 699,-
21.03.-28.03.26  Kuren in Swinemünde, KH Kaisers Garten, 7 x HP
 Anwend., ärztl. Untersuchung, Tanzabend, DZ / EZ  € 709,-
03.04.-06.04.  Ostern in Pilsen, 3 x HP, Ausflüge, Brauerei etc.  ab € 569,-

TAGESFAHRTEN
29.09./06./13./27.10./10.11.  ThermeNatur Bad Rodach inkl. Eintritt  € 38,-
01.10.  Besuch i. Kürbishausen m. Sachsens gr. Kürbisausstellung,
 inkl. Mittagessen, Eintritt Ausstellung, Kaffee, Kuchen  € 72,-
07.10./11.11./02.12.  zum Einkaufen nach Cheb/Eger (CZ)  € 37,-
14.10./18.11./09.12.  Cheb/ Eger (CZ) und Sibyllenbad (D) Baden  € 43,-
08.10.  musik. Oktoberfest inkl. Mittag, Kaffee, Kuchen, Musik  € 89,-
17.10.  Ein musikalischer Nachmittag mit Katharina Herz,
 inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen  € 89,-
25.10./29.11.  Einkaufen Legnica/Bad Muskau ohne Brücke  € 49,-
30.10./21.11./12.12.  Therme Bad Steben inkl. Eintritt  € 35,-
13.11.  Martinsgansessen inkl. Mittag, Kaffee, Kuchen, Musik  € 89,-
25.11.  Weihnachten beginnt in deinem Herzen,  
 Mittag, Kaffee, Kuchen, Musik  € 83,-
27.11.  Lichterglanz der Weihnachtszeit, Mittag, K+K, Musik  € 89,-
18.12.  „Weihnachten mit Gitte & Klaus“  
 inkl. Mittag, Kaffee/Stollen  € 87,-
15.01.26  Wiener-Johann-Strauß-Konzert-Gala i. GW Leipzig PK 1  € 139,-
17.01./20.01.26  100 Jahre „Grüne Woche in Berlin“ inkl. Eintritt  € 78,-
08.02.  Musikparade d. Nationen Messehalle Erfurt inkl. PK 1  € 124,-
14.02.  Fahrt ins Blaue zum Valentinstag  
 inkl. Mittag, Kaffee, Kuchen, Musik  € 89,-
07./08.03.  Blaufahrt zum/am Frauentag inkl. Mittag, K+K, Musik  € 93,-
12.04.  Holiday on Ice „Cinema of Dreams“, 13 Uhr inkl. PK 1  € 109,-

LAND  APOTHEKE

Inhaber Alexander Görg e. K.
Pößnecker Straße 15 | 07387 Krölpa
Telefon:	 0 36 47 / 50 55 00
E-Mail: land.apotheke@gmx.net
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. 8 – 18 Uhr · Di 8 – 18:30 Uhr · Mi. 8 – 13 Uhr
Do.  8 – 18:30 Uhr · Fr. 8 – 18 Uhr

Gutschein

drumsway MOBILE SCHLAGZEUG- UND 
PERCUSSIONKURSE | DRUMPOWER – INTENSIV TRAINING

Peter Guttmann 07929 Saalburg-Ebersdorf 0152 5315 7386 www.drumsway.de

FÜR EINEN SCHLAGZEUG-WORKSHOP
Alles Rund um das Schlagzeug: Aufbau – Stimmen 
Grundlagen der Schlagzeugnotation: Notenbaum 
Basisrhythmen: Übungen im 4/4 Takt aus dem Bereich 
Rock & Pop | Technische Grundlagen: Rudiments – Handsätze 
und Schlagfolgen auf der Marschtrommel | Einfache Leseübungen 
der „Trommelschule“ | Grundlagen der Interpretation von Rhythmen

SPIELE DEINEN SONG

DIE BESONDERE GESCHENKIDEE!

Schlagzeugspielen ausprobieren, Kurse für Jung und Alt. 

Schlagzeug-Workshop über Geschenk-Gutscheinkarten 

Preise und Termine bitte Anfragen bei Drumsway.

Amtsblätter

Gegen Vorlage dieser Anzeige an der Tageskasse 

zahlen Sie einen ermäßigten Preis von 7 € (statt 9 €).

MESSE FÜR MODERNES 
BAUEN UND LEBEN

haus-bau-ambiente.de

BLUTSPENDE-AKTION
Dienstag, 21.10.2025 | 15.30 - 19.00 Uhr

PINSENBERGHALLE KRÖLPA · Raniser Straße 17
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PassenderPassender
AnzugAnzug

gefällig?gefällig?

ÜberÜber 3.0003.000 neueneue BrautkleiderBrautkleider
zum Outlet-Preis abzum Outlet-Preis ab 99,–99,– €€

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3.000 vorrätigen
hochwertigen neuen Brautkleidern bekannter deutscher
und internationaler Markenhersteller zum Outlet-Festpreis.

Große Auswahl an passendem Zubehör,
Event-Mode und Anzügen
Anprobetermin vereinbaren
unter 03591 3189909 oder  0151 42266500

dass es Sie gibt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Zeigen Sie Ihren Kunden,
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CONTAINERDIENST
•  Industrie • Privat • Kommunen
•  Entsorgung und Verwertung
• Schüttgüter

Glück

07806 Neustadt • Neunhofen • Waldstraße 9 • Tel. (03 64 81) 2 23 37 • Fax: 6 12 84

WIR SUCHEN 
LKW-Fahrer m/w/d mit C/CE Führerschein

Container 1,5 bis 40 m3

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Karten: Buchhandlung am Markt 2-3
Pößneck 03647 414531, Stadtinformation 
Pößneck Klosterplatz 6 • 03647 441544,
Ticketshop Thüringen 0361 227 5 227
und an allen bekannten VVK-Stellen

Pößneck - Schützenhaus

Beginn: 15.00 Uhr
Dezember` 25
11.
Donnerstag

Neue Annahmestelle Ranis im tegut

Textil-Pflege

Neuer Job

mit Herzblut gesucht?

Für Ihre Anzeige im 
Stellenmarkt Aktuell

     ANZEIGEN-HOTLINE: 0 36 77 / 20 50 - 0
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Nähere Information finden Sie auf Seite 21.


